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Das Zwangsvollstreckungsabkommen mit Polen.
Von Obergerichtsrat Dr. Rumpf, Langführ.

Die Möglichkeit gegenseitiger Zwangsvollstreckung' 
zwischen Danzig und Polen entspricht einem oft 
geäußerten Wunsche • der Danziger Handelskreise. Ihre 
Grundlage bildet das Abkommen vom 28 I I  1925 
über die gegenseitige Vollstreckbarkeit von gericht
lichen Entscheidungen, veröffentlicht im Gesetzblatt 
1926 Seite 33 und gemäß der Bekanntmachung des 
Senates vom 7 6 1927 (Ges.-Bl. S. 231), in Kraft 
getreten am 15. 6. 27.

Ueber das Abkommen habe ich bereits ausführlich 
in der „Zeitschrift für Osteuropäisches liecht“  1926 
Seite 604 und kurz in den „Danziger Neuesten Nach 
richten“ vom 14. 6. 27 berichtet. Die letztere Aeußerung 
bezweckte nur einen Hinweis auf die mannigfaltigen 
Einschränkungen, die das Abkommen enthält Vom 
Herausgeber der „Danziger Wirtschaftszeituno'“ bin 
ich noch um eine kurze Darstellung mehr na^h der 
praktischen Seite hin gebeten worden mit Berück 
sichtigung auch der Auswirkungen des Abkommens 
auf das im Danzig-Polnischen Handel in großem Um 
fange zur Anwendung gelangende kaufmännische' 
Schiedsgerichtsverfahren. Ich entspreche der Bitte 
gern und glaube, ihr dadurch am ehesten nachkommen 
zu können, daß ich von den beiden Fällen die bei
einer gegenseitigen Vollstreckbarkeit in Frage kommen
nur den einen uns näher angehenden Fall ins Auge 
fasse, daß ein Danziger Urteil in Polen vollstreckt 
werden soll. Die Folgerungen für den umgekehrten 
la ll,  daß ein polnisches Urteil im Frei^ouL 
Vollstreckung gelangen soll, ergeben sich ohne weiteres" 

Wie ist nun vorzugehen und worauf ist besonders 
s i X n w i l l T nQ S1Ghdle^ ^ e i le  des Abkommens

stände vorliegt, die in Art. 2 des Abkommens fi
eine Vollstreckung in Polen anerkannt sind. _
Danziger liecht (§ 23 ZPO.) ist beispielsweis6. e 
Klagen gegen eine Person, die in Danzig k01. 
Wohnsitz hat, das Gericht zuständig, in dessen Bei( 
sie Vermögen besitzt. In diesem Gerichtsstand0 
Vermögens werden vielfach vor Danziger GerißjU 
Klagen gegen polnische Staatsangehörige erb0 
Er gehört aber wie viele andere der in Danzig a ê 
kannten Gerichtsstände nicht zu den Gerichtsstä9  ̂
im Sinne des Abkommens. Aus einem im GerlC", 
stände des Vermögens ergangenen Urteil eines Daozl|  
Gerichtes kann also immer nur in Danzig volls^ 6' ■ 
worden. Die be ide rse its  anerkannten Gerichts0!9
sind lediglich folgende fü n f:

1. der Gerichtsstand des Wohnsitzes bezw. Aüt
haltes, j

2. der gewerblichen Niederlassung bezw. der 2^
niederlassung, ' j

3. des Zahlungsortes eines Wechsels oder Scb®c
4. der vereinbarte Gerichtsstand und -
5. der der Widerklage.

Dabei ist zu beachten, daß sich diese G erichts^ ,.................  - . . .  . . .  ub«‘

tt Z.’?na?hsj; lst darauf hinzuweisen, daß ältere Danziger 
Urteile m Polen überhaupt nicht vollstreckbar smd 
Das Abkommen bezieht sich nur auf Entscheidungen 
die nach seinem Inkrafttreten entstanden sind a Ä ’ 
Das Abkommen schafft also selbst die Möglichkeit' 
seine Vorschriften von Anfang an zu beachten Die 
borgen in der Richtung beginnen allerdings schon 
beim Geschäftsabschluß. Da. auf wird noch zurückzu 
kommen sein. zuruutzu-

so, wie das Abkommen sie umschreibt, nicht -- 
mit den gleichbenannten Gerichtsständen des Da9  ̂
Hechtes decken, sondern teils umfassender 
beispielsweise der Gerichtsstand des Aufenthalt i 
teils enger wie etwa der vereinbarte Gerichts0!9 ^

Besonders zu erwähnen ist unter den ' g 
f a l l e n d e n  G e r i c h t s s tä n d e n  der des Erf9 tfef 
ortes. Nach § 29 ZPO. ist für Klagen aul ^  
Stellung des Bestehens oder Nichtbestehens ejo
Vertrages,
solchen, sowie

auf Erfüllung oder Aufhebung <̂¿1 
ie auf Entschädigung wegen Nicht0r

°der nicht gehöriger Erfüllung das Gericht d0®^])

Keine Schwierigkeiten macht die Frage der 
S t a a t s a n g e h ö r ig k e i t  der  P a r te ie n  <41* 
belanglos. Der Kläger kann ebenso ein ‘ Deutsche^ 
oder Norweger wie ein Danziger sein- der Bel | t 
andererseits braucht nicht polnische S taa tsangehöriS  
zu besitzen. ^«un

zuständig, wo die streitige Verpflichtung zu e*'^ i 
lsjt zaldreichen kaufmännischen Geschäft0 v
’» E r f ü l l u n g s o r t  D a n z i g “  auch da verein0 
der Schuldner in Polen wohnt. Auf Grund ^  
Klausel kann wie bisher zwar in Danzig gek*9'’ 
gegebenenfalls vollstreckt werden. Versag ¿i0

Wichtig ist aber folgendes: Kommt es zur K W *  
erhebung vor einem Danziger Gericht, so ist es nioki 
damit getan, daß dieses Gericht nach D a n z i v e  
R e c h t  zuständig ist -  eine Voraussetzung die natür 
lieh nach wie vor erfüllt sein muß. Es ist außerdem 
auch darauf zu achten, daß einer derjenigen Gerichts

bleibt die Vollstreckung in Polen. Soll aV? 
gesichert werden, so muß „Ger ich tss tand 
vereinbart werden. Für diese Vereinbarung^
A rt 2 Ziff. 4 eine besondere Form vor: der 00 jgß* 
muß sich durch sch r i f t l i che  oder te le g r9P ¿c? 
E r k lä r u n g  der Zuständigkeit der Danzig09^ :  
unterwerfen. Darunter ist nicht eine formu 9 \A.
Erklärung dieses Inhalts zu verstehen; 
ist auch die schriftliche oder telegraphis^VifF] 
kennung von Geschäftsbedingungen, die d m ue 9 
„Gerichtsstand Danzig“ enthalten. Es ist b*ifle f  
.oschäftsabschlusses, in dieser Beziehung ypir

reichende Erklärung des Geschäftsgogners zu eiv
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■Die Erhebung der Klage vor den Danziger Ge-Wcht “ ieouns aer ¿viage vor aen uanziger ue- 

Q.r ^  geschieht in den Formen des Danziges Rechtes. 
Ul Zusätzlich sind also auch für die Zustellung der 

die Danziger Vorschriften maßgeblich. ' Tr'16 Banziger Vorschriften maßgeblich. Nach 
W l 1 darf aber in Polen nicht vollstreckt
njc/:6n: Wenn der Beklagte sich auf den Rechtsstreit 
We ?lnSelassen hatte und ihm die den Prozeß ein- 
fj;. ®de Ladung oder Verfügung nicht zu e igenen  

eit zugestedt worden ist. Eine gleiche Be- 
orr t,Ung enthielt die österreichische Exekutions- 
1 ■ vom 27. 5. 1896. Sie hat seinerzeithi8t ■ •b vom . 5. 18t .. ______________
üaß°j1ScD° Reminiszenz sei gestattet — dazu geführt, 
leiti das Reichsgericht die bis dahin anerkannte Gegen- 
'lo l8«eit im Verhältnis zwischen Deutschland und

diese

im Verhältnis zwischen Deutschland 
äic,®rreich nicht mehr als verbürgt ansah und öster-,«reich nicht mehr als verbürgt ansah und oster- 
o ^ h e n  Urteilen die Vollstreckung in Deutschland 
ler i f e verweigerte, bis Oesterreich auf die Anwendung 

Bestimmung Deutschland gegenüber verzichtete, 
n ^ von vornherein damit gerechnet werden, daß 
tg , aQzig gegen den Beklagten Versäumnisurteil 

wird, so ist es also wichtig, daß Klage und 
iici Qg dem Beklagten in  Pe rson  zugestellt werden, 
lau! 7“ D- im Wege der Ersatzzustellung an einen 
0l g o s s e n  gemäß 8 181 ZPO. oder im Geschäfts- 

nach § 183 ZPO.
¡¡g^nssetzung der Vollstreckbarkeit in Polen ist 
Urteil ec. h t s k r a f t  der Danziger Entscheidung, 
w  1 e, die nur vorläufig vollstreckbar sind — sei es 

oder ohne Sicherheitsleistung — können in 
tfäfh vollstreckt werden. Liegt eine rechts-
t p ?e Ranziger Entscheidung vor, so kann aus ihr 
%»i • ers  ̂ dann vollstreckt werden, wenn die Zu- 

gkeit durch ein polnisches Vollstreckungsurteil
/ A _i. Q\ Tliaaaa r»r»l m'QP.llft V 6r-d^prochen ist (Art. 3). Dieses polnische Ver- 

bezweckt grundsätzlich keine Nachprüfung der 
- ftlcben Richtigkeit der Danziger Entscheidung. 
i&„i8̂ reckt sich nur darauf, ob die formellen Vor-|ößj 0 Ö1LI1 lim Clcilcilll} UU VUD
e.Zlmgen der Vollstreckbarkeit erfüllt sind. Nur* uer voiistrecKoarKeit onum —

e m Falle darf das Vollstreckungsurteil aus 
aiw. versagt werden, die in der Sache selbst liegen, 
t  jVämlich, wenn durch die Zwangsvollstreckung 
i^^l 'ditsVerhältnis zur Anerkennung oder ein An--^«veruaunis zur AnerKennuug uuoi v*“  “ r  

~ zur Verwirklichung gelangen würde, dem in 
,?Us Rücks ich t  der ö f fe n t l i c h e n  Ordnung 
der Si f f l i n l ir ai fiiiiHrrb-piif, Klagbar-

xiucKsxcnt aer o n e n u i c u c u  
v er S i t t l i c h k e i t  die Gültigkeit oder Klagbar- 

n, ®̂sagt ist (Art. 6 Ziff. 5). Ist dein Kläger z. B.He 7;,sagt ist (Art. 6 Z iff. 5). Ist dem Klager z. d 
W  acb polnischer Anschauung wucherische f  or 
ftßii j ^gesprochen worden, so würde ein solches 
% Dolen nicht zur Vollstreckung gebracht werden

<iaß6j  Welchem polnischen Gerichte ist die Klage auf 
lSitW -8 ^odstreckungsurteils zu erhebenV O er thc l i  

ist das Gericht, bei dem der Schuldner 
^dgemeinen Gerichtsstand hat und in Eiman-

%8laes solchen das Gericht, in dessen Bezirk die 
H Vollem, i , ___ ___ warnentr . ® ÖUlLIlt/II uas VJünClllij Aix uvcu'j“  - 

(A*.. streckungshandlung vorgenommen werden 
l4 rt- 4 Abs. 1) Die sach l ich e  Zuständigkeit

U . TT 11__  imeinem Danziger Vorschläge gleichfalls i 
8elbst geregelt werden. Dieser Vorschlag 

rh“ en8 durchgedrungen. A 7‘tUe';; durchgedrungen. Art. 4 Abs. 2 des Ab- 
R * 8 Verweist für die sachliche Zuständigkeit auf 
’ d»K Vollstreckungsstaates. Zu beachten

Polen kein einheitliches Zivilprozeßrecht 
^hi’J ^ d e r n  daß in jedem der drei Gebietsteile 
'b e id e s  Recht g ilt: das ehemals preußische, 
X »  und russische Recht. Maßgeb ich ist 
k* S l , de8 Gebietes, dem das um die Vollstreck- 
f v0ri klä,uug angegangene Gericht zugehort. is t 
streev lrgend einem polnischen Gerichte einma

Ul}gsurteil ergangen, so g ilt es f u ( ,,,
^ P ° n i s c h e  S ta a t s g e b ie t  (Art. 6 Abs. 3) 
L e S  Bromberger Urteil kt

reoieb v0,1. * T— i
«siul *JIumoerger urte il kann also in Warsc au 

erg vollstreckt werden.

Der Klageantrag ist darauf zu richten, die Zwangs
vollstreckung aus dem Danziger Urteil für zulässig zu 
erklären. Der Klage sind alle zu ihrer Begründung 
erforderlichen Unterlagen beizufügen (Art. 5). Dazu 
gehört insbesondere eine Ausfertigung des zu voll
streckenden Urteils.

Art. 5 schreibt ausdrücklich vor, daß die Ent
scheidung v o l l s t ä n d i g  sein muß. Ein abgekürztes 
Urteil im Sinne des § 317 Abs. 2 S 2 ZPO. ohne 
Tatbestand und Entscheidungsgründe genügt also 
nicht. Die Ausfertigung muß mit einer Bescheinigung 
der Rechtskraft und Vollstreckbarkeit versehen sein. 
Zugleich sind Uebersetzungen mit einzureichen, die 
durch einen gerichtlich beeidigten Danziger Dolmetscher 
beglaubigt sind oder aber den am Sitze des polnischen 
Gerichtes geltenden polnischen Vorschriften ent
sprechen.

Im übrigen ist der weitere Gang des Verfahrens 
vor dem polnischen Gerichte im Abkommen. selbst 
nicht geregelt. Danzig hatte vorgeschlagen, ähnlich 
wie im Vertrage zwischen dem Deutschen Reiche und 
Oesterreich vom 21. 6. 23 (RGBl. 1924 Teil I I  S. 55) 
das einfache Beschlußverfahren zu vereinbaren. Damit 
ist Danzig aber nicht durchgedrungen Nach Art. 9 S. 1 
des Abkommens richtet sich das Verfahren zwecks 
Erlasses des Vollstreckungsurteils nach den allgemeinen 
Vorschriften der Gesetzgebung des vollstreckenden 
Staates. Demnach bestimmt es sich nach polnischem 
Recht, ob beispielsweise Anwaltszwang besteht, ob 
mündliche Verhandlung nötig ist, ob der Kläger in 
ihr vertreten sein muß und ob und welche Einlassungs
und Ladungsfristen einzuhalten sind. Annehmbar war 
diese Regelung für Danzig mit Rücksicht darauf, da,ß 
im ehemals preußischen Teile Polens, der für die 
Vollstreckung Danziger Urteile doch wohl in erster 
r ¡nie in Frage kommt, noch die deutsche Zivilprozeß
ordnunggilt, also die Bestimmungen der §§ 722ff. ZPO., 
nach denen sich auch das Verfahren zur Herbeiführung 
der Vollstreckbarkeit polnischer Urteile in Danzig regelt.

Welche Einwendungen kann der Schuldner gegen 
den Klageanspruch erheben? Zunächst natürlich alle 
die formellen Einwände, die ihm das Abkommen durch 
die Aufstellung der wesentlichen Erfordernisse der 
Vollstreckbarkeit an die Hand gibt. Der Schuldner 
kann also z. B rügen, daß das Danziger Gericht keine 
der im Abkommen anerkannten Zuständigkeiten be
sessen hat. Auch gibt ihm Art. 6 eine genau um
grenzte Anzahl weiterer formeller Einwände an die 
Hand Von ihnen sei der erwähnt, daß das Danziger 
Urteil einem rechtskräftigen polnischen Urteil über 
den gleichen Streitgegenstand widerspricht. Ist eine 
Klage also z. B. schon einmal von einem polnischen 
Gerichte abgewiesen, so kann demselben Ansprüche 
nicht auf dem Umwege über ein Danziger Urteil doch 
noch zur Vollstreckung in Polen verholfen werden. 
Welche sach l iche  Einwendungen der Schuldner 
erheben kann, bestimmt sich nach polnischem Recht 
rArt 7) Im ehemals preußischen Teile Polens sind 
es alle Einwendungen, die nach dem Schlüsse der 
letzten mündlichen Verhandlung ™r dem 1 
Gericht entstanden sind (vergl § 767 ZPO.). Hat der 
Schuldner nach diesem Zeitpunkte gezahlt oder eine 
Gegenforderung erworben, so kann er sich auf Zahlung 
oder Aufrechnungberufen. Dagegen sind Einwendungen 
ausgeschlossen, die er bereits vor dem Danziger Ge
richt hätte geltend machen können.

W ird das Vollstreckungsurteil erlassen, so muß 
seine Rechtskraft abgewartet werden (Art. 8). Eine 
vorläufige Vollstreckbarkeit besteht nicht. Die Zwangs
vollstreckung selbst richtet sich nach den allgemeinen 
polnischen Zwangsvollstreckungsbestimmungen (Art. 9).
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Bisher ist davon ausgegangen, daß die zu voll
streckende Danziger Entscheidung ein Urteil sei. Das 
Abkommen betrifft aber nach Art. 1 „rechtskräftige 
Urteile und andere g l e i c h a r t i g e  E n ts c h e id u n -  
&?.n, ?b n ® R ü c k s ic h t  auf  ih re  B e n e n n u n g “ . 
Wichtige Vollstreckungstitel außer Urteilen sind ins
besondere noch die Vollstreckungsbefehle, mit denen 
das gerichtliche Mahnverfahren abschließt (8 669 ZPO ) 
M it der Rechtskraft wird der Vollstreckungsbefehl 
geeignet, die Unterlage eines Antrages auf Vollstreck
barkeitserklärung in Polen zu bilden.

ArtAT ldrS k lii  sind den Urteilen in
Art. 11 die Kostenentscheidungen der bürgerlichen 
Gerichte, sofern die Entscheidung in der Hauptsache
7* io s f? 7 ap n e7n -W? dt  Kostenfestsetzungsbeschlüsse
gemäß 8 Hy A)i7mo ^  geeignete Titel, sobald sie 
haben ’ • f  ' die Rechtskraft beschritten
für B r fd S ii T  w i 4 nu r.für Kläger, sondern auch 
em Nutzen sein: ist nämlich die Klage
n w f  ■ dur;ch em Danziger Gericht kostenpflichtig 
abgewiesen, so besteht für den zu Unrecht Verklagten
zutreiben 1Ĉ keit’ S6me Prozeßkosten in Polen bei-

Tno?6 p ™ htlichen Vergleiche, d.h. solche, die nach 
Klageerhebung vor dem Gerichte abgeschlossen sind,
N a c h ' A r f t n r f i  794 Zif£ 1 ZP0- vollstreckbar. Nach Art. 11 Ziff. 2 können sie auch in Polen voll
streckbar gemacht werden. Das gleiche tr iff t  für 
gerichtliche und notarielle Urkunden zu, in denen sich
hat I l r t  u i z i f f  ^  Zwangsvollsfcreckuüg unterworfen

. Bedeutungslos ist, ob die Entscheidungen von ordent
lichen Gerichten erlassen sind odervon Sondergerichten 
wie etwa den Kaufmanns- oder Gewerbegerichten’ 
Dagegen bestehen Einschränkungen insofern als die

oder auf Leistung oder Herausgabe von beweglichen 
Sachen lauten muß. Ausgenommen sind fem fr Ent
scheidungen die sich gegen den Fiskus eTnes der

Polen. Dazu gehören nach Art 11 y.'ff a ■ i .

S S t U T Ä  -  S & “
dem die Parteien die P  t t .e1n benannt sind,
Voraussetzung ist also fnuB% überlassen haben. 
s c h r i f t l i c h ^ Ä ^ ^ ^ ^ ^ ^ r t n g  
liehe Erschwerung o-eaeniihe0 ^ 111 eme wesent- 
das für den S c h fe d s fe X Ä  • d^m Danziger Recht, 
stellt: nach ihm sind Ä  keill  Formerfordernis auf-
daß die Entscheidung e in e ^ P e rh fV 7 '?™1f b.aruilgei1. 
einen oder mehrere • K ecbtsstreitigkeit durch
wirksam. Es W  also f  0rf° lgen soll> Rechts-
Entgegennahme e les  diebR6T ei r , eiSe ,ia der bloßen 
Schlußscheines nach Dinzfger^Recht1̂  entba.lteuden 
Schluß eines Schiedsvertragef Für S v d<l i  P  V f6 Ab'

“ordert ^ E r iM t a g 8^ 81s T 'Ttf “  I T  “  ’

Partei bestimmte Urkunde unterzeichnet. Einfach®* 
Briefwechsel oder telegraphische Uebermittlung reich 
also nicht aus. § 127 BGB. erkennt diese Art u® 
Beurkundung nur dann an, wenn die Schriftfof^ 
r e c h t s g e s c h ä f t l i c h  v e r e i n b a r t  is t .  Die Schm 
form des SchiedsVertrages wird aber von einer g®’ 
s e tz l i c h e n  V o r s c h r i f t ,  nämlich unser Abkomm®1*’ 
gefordert. Aehnlich strenge Formvorschriften, für d® 
Abschluß eines Vertrages werden auch in Polen gelte0' 
Kann die Vollstreckung eines Schiedsspruches in Pol®11 
in Frage kommen, so empfiehlt sich also für de® 
Schiedsvertrag die volle Beachtung der Form d® 
§ 126 BGB. bereits beim Vertragsschluß. Ist die Foj^ 
beim Vertragsschluß nicht gewahrt, so würde d® 
Mangel dadurch wieder gut gemacht werden, da,ß v®, 
Anrufung des Schiedsgerichtes dessen Zuständig^®! 
nochmals ausdrücklich in der Form des § 126 BO"' 
vereinbart wird.

Auslegungsschwierigkeiten bereitet die Vorschr$j 
daß die Schiedsrichter von den Parteien oder v® 
einem Dritten benannt sein müssen, dem die Partei®̂  
die Benennung überlassen haben. In  Danzig gibt ®s 
eine Reihe stäodiger Schiedsgerichte, wie z. B. d 
allgemeine kaufmännische Schiedsgericht der Hand®1 
kammer zu Danzig, das Schiedsgericht der Effekt® 
und Devisen-Börse bei der Handelskammer, " ■ 
Handelskammerschiedsgericht für das Holzgewef'} ’ 
das Schiedsgericht für den Melassehandel und — el®, 
Einrichtung des Vereins Danziger Getreide- und Wal® 
großhändler — das Schiedsgericht für den Getreri 
handel. Vorsitzender und Beisitzer dieser Schi00, 
gerichte werden nicht für den einzelnen Fall _eI. 
ernannt, sondern sind im Voraus von der Hand®, 
kammer oder dem Verein ein für allemal bestieg 
Man wird aber annehmen müssen, daß auch ein solo*1 
Schiedsgericht der Vorschrift des Art. 11 Ziff. 4 %  
spricht. Handelskammer bezw. Verein sind als . 
„Dritten“ anzusehen, den die Parteien die Benenn11 
überlassen haben. *

Ist ein Schiedsspruch ergangen, so muß er zunä® 
im inlande vollstreckbar gemacht werden. Das At 
schieht seit der Zivilprozeßnovelle vom 18. 1. 27 n1 ( 
mehr durch ein Vo llstreckungsurte il, sondern 111 es 
vereinfachten Form eines VollstreckungsbeschlosL,
des ordentlichen Gerichtes (§ 1042 Abs. 1 ZPO.)- Tt
ständig zum Erlasse des Vollstreckungsbeschlusses 
in erster Linie das im Schiedsvertrage selbst bezeichne 
Gericht, sonst das Gericht, das für die gerichtb „  
Geltendmachung des Anspruches zuständig sein 
(§ 1045 Abs. 1 ZPO). Auch die Voraussetzung^, 
unter denen der Vollstreckungsbeschluß erlassen
sind seit der Novelle wesentlich verändert ULfi 
8 1042 Abs. 2 und 3 ZPO.). Als Rechtsmittel £ 
den Vollstreckungsbeschluß gewährt das Gesetz ^  
sofortige Beschwerde (§ 1045 Abs. 3 ZPO.). IsW  
Beschwerdefrist verstrichen, der Vollstreckungsbe® ^  
also rechtskräftig, so kann aus ihm die Vollstr©45. 
m Polen ebenso betrieben werden, wie aus 6 
Urteil der Danziger Gerichte. $

Aus Vergleichen, die vor dem SchiedsgerRhPj/ 
geschlossen sind und in denen sich der Sch" pt 
der sofortigen Zwangsvollstreckung unterworfß"3t)5 
findet seit der Novelle unter bestimmten 
Setzungen im In  la u  de gleichfalls die VollsH00 yd' 
statt. Eine Vollstreckungsmöglichkeit solcbCIAjff 
gleiche in P o le n  besteht aber nicht, da Art 1 a A’ 
nur Schiedssprüche erwähnt und Art. 11 
nur auf die v o r  e inem b ü r g e r l i c h e n  ö er 
abgeschlossenen Vergleiche bezieht.

Bezugsquellen für sämtliche industriellen Erz
' Zeugnisse worden von der Gescliäftstelle kostenfrei uacM®*
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Sündige nicht mit dem „Erfüllungsort“ !
Von Dr. Röder, Berlin,

t ib ^ 6r ^ ê eSen^eit  hatte, einer Prozeßverhandlung 
deer Ansprüche des täglichen Lebens beizuwohnen, 
tr V w'rd überrascht sein, wie wenig unsere Gewerbe- 
¡.^enden über die Bedeutung des „Erfüllungsortes“ 
in „■ rei?, sind. Ja, es kommt sehr häufig vor, daß
0(i K l a g e s a c h e ,  die die Bezahlung des Kaufpreises 
o 6r die Zwangslieferung des bestellten Artikels zum 
Y^j^stande hat, lediglich um den Gerichtsstand der

sagten Partei gestritten und die Klage lediglich 
y ̂ erhalb abgewiesen wird, ohne daß es zu einer 

andlung über die Hauptsache kam, weil der 
^ ager nicht den „richtigen“ Gerichtsstand des in 
iy£nff genommenen Gegners gewählt hatte. Einige 
.. fanatische juristische Aufklärungen sind daher ge- 

Platze.
§2(ü̂ e grundlegende gesetzliche Bestimmung des 
Oyj.J des Bürgerlichen Gesetzbuches lautet: „Is t ein 
L  ,*dr die Leistung weder bestimmt noch aus den 
V ^ ^ d e n , insbesondere aus der Natur des Schuld
ig ®dtaisses zu entnehmen, so hat die Leistung an 
W  i 1 zu er-f°lgen! an welchem der Schuldner zur 
^ o, der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen 
W r'm^z ^ a^ e- K t die Verbindlichkeit im Gewerbe- 
i6rl®be des Schuldners entstanden, so tritt, wenn 
8itl0 Schuldner seine gewerbliche Niederlassung an 
an ^  anderen Orte hatte, der Ort der Niederlassung 
alJQjr le Stelle des Wohnsitzes. Aus dem Umstand 

daß der Schuldner die Kosten der Versendung 
0f(. ll0rnmen hat, ist nicht zu entnehmen, daß der 
V V ^ c h  welchem die Versendung zu erfolgen hat, 

j  jeistungsort sein soll.“
ii6s leicht verständliche Worte übertragen heißt 
W ^ v ie L  Der Verkäufer, welcher in Ludwigsburg 
JjafA und an seinen Kunden in Heßwig Waren zu 
WgJ1 hat, die er aber gegen die Abrede nicht 
(Mb ^ei dem Gericht in Ludwigsburg dieser-
U di 6rklagt werden. Ist aber der Kunde das Geld 

^ lie ferten Waren schuldig geblieben, so kann 
V ert äufer nur dem Gericht in Heßwig seinen 
t Nu11('. geltend machen.

es freilich für denjenigen, der eine Klage
1 feSf ¡^gen  muß, eine recht angenehme Sache, wenn 
jh brauaij 1̂ Örte seiner Niedeifassung erheben darf.

4 ^ er8 nach einem — ihm gänzlich unbekannten
dann nicht in dem entlegenen Ort des

aK zu suchen, sondern man geht zu „seinem“ 
0jriin dem man weiß, daß dieser ohne lang-
| V ,  Korrespondenzen leicht zu informieren ist, 
'ii* rin'111 »>vertr itt “  die Sache selbst, wenn es sich 
C riilcb Kmtsgerichtsprozeß handelt. Kann nun

q, ¿®r Zustand durch „Rechnungsvermerke“ 
fo]öuUhrt werden? Das Reichsgericht hat darüber 

sMriß j5 Oötschieden: „Die Rechnung wird nach Ab- 
ikMt. y Ausführung des erteilten Auftrages über- 

06Sî r ̂ Zeit der Versendung der Rechnung ist

o11« d,
m it den vereinbarten Bedingungen 

soweit keine vereinbart sind, m it den
^ricKp11 besetz ergebenden. War bei Abschluß 
lflbilv,i a" t'Gs hinsichtlich des Erfüllungsortes nichts 

l g ilt gemäß § 269 BGB. für beide Teile
A^gliov! • Erfüllungsort. Der eine Teil kann 

" 1 einseitlich durch einen Vermerk in der 
ristpw oie zustande gekommenen Vertrags-

Daraus ergibt sich also klar und deutlich, daß die 
Rechtsprechung unter keinen Umständen einseitige 
Vermerke auf Rechnungen gutheißt. Deshalb braucht 
auch, wie das nach früheren Urteilen desselben Ge
richtshofes ständige Rechts Übung geworden ist, der 
Empfänger einer Rechnung nicht dagegen zu pro
testieren, daß der Rechnungsausschreiber einseitig 
einen Gerichtsstand festlegte, weil einseitige Ver
fügungen unbeachtlich sind.

Soll also ein „Erfüllungsort“  seitens des Verkäufers 
oder Lieferanten m it rechtlicher W irkung zustande 
komm en, so hätte er in erster Linie darauf zu achten 
daß dieser beim Abschluß des Geschäftes zur Sprache 
gebracht und von dem anderen Teile gutgeheißen 
<1. h. anerkannt wird. Es läßt sich das leicht durch 
Kommissionskopien ermöglichen. Protestiert der 
Käufer dagegen nicht, so ergibt sich daraus, daß er 
m it dem geschaffenen Gerichtsstände einverstanden 
ist. Derartiges läßt sich auch leicht in den V e r 
h a n d lu n g e n ,  die zu einem Aufträge führen sollen, 
bewerkstelligen. Zum Beispiel müssen die Briefbogen, 
die den Antworten auf Preisanfragen usw dienen, 
den betr. Gerichtsstand aufführen. Es muß dies aber 
d e u t l i c h ,  nicht an versteckter Stelle, aufgeführt 
werden, so daß daraus zu schließen ist, daß der 
Gegner es gelesen haben muß. Das würde z. B. an
zunehmen sein, wenn der Vertragsgegner auf den 
betr. Brief antwortet. Hier kann also ein „vereinbarter“  
Gerichtsstand auf diese Weise zustande kommen, ohne 
daß es dazu der besonderen Unterschrift desVertrags- 
gegners. bedarf. In  diesem Zusammenhänge ist auch 
die Rechtsprechung richtig — wie erst kürzlich das 
Landgericht 1 zu Berlin entschieden hat —, daß bei 
einer dauernden Geschäftsverbindung infolge der 
während der verschiedenen Jahre überschickten 
Rechnung der Beklagte sich dem veränderten Gerichts
stände unterworfen hat.

Schließlich möchte ich noch erwähnen, daß auch 
der von vielen Lieferanten in  Preislisten und Katalogen 
aufgeführte Gerichtsstand am Orte des Lieferanten 
rechtsungültig ist. Hier gehen die Lieferanten von 
der Auffassung aus, daß sich die mündlichen Kauf
verhandlungen stets auf die Preisliste und auf den 
Katalog stützen, der Käufer also durch die Bekannt
gabe der sonstigen Bedingungen wußte, daß zugleich 
das Amts- bezw. Landgericht des Lieferanten als zu
ständiges Gericht vereinbart worden war. Diese Auf
fassung ist rechtsirrtümlich (vgl. OLG. Rostock, im 
Recht“ , SpruchsatzNr.3318,1909;Kaufmann,Handels

rechtliche Rechtsprechung Bd. 11, S 123). Dagegen 
dürfte der „Erfüllungsort“ in den Bedingungen der 
Bankgeschäfte sehr selten in Frage gestellt sein, denn 
die Banken pflegen sich von demjenigen Kunden, 
dem der Giroverkehr eröffnet werden soll, gleich von 
vornherein durch dessen Unterschrift bescheinigen zu 
lassen, daß er die Bankbedingungen erhalten hat. 
Einige Obergerichte sprechen dem Bankverkehr auch 
dann den vereinbarten Erfüllungsort zu. wenn der 
Kunde den Empfang der Bedingungen im voraus 
bestätigt, sie in W irklichkeit (aus Vergeßlichkeit) aber 
nicht erhalten hat. (Kaufmann, Handelsrechtliche 
Rechtsprechung Bd. 11, S. 126.)

e» Sie  b i n e  d ie  E m p f e l . I u n * s a n * e l « e n  u n s e r e r  I n s e r e n t e n
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Handelskurse des Außeninstituts der 
Technischen Hochschule zu Danzig.

(Handelshochschulkurse.)
Die Handelshochschulkurse des Winterhalbjahrs he 

gmnen am 3. November 1927 und enden am 10. März ?928

Vorl.r g s r r« ichnis f t ,  das W i a l S Ä ni 927̂  
sieht 4 große Materiengruppen vor und zwar- ' “ 2

1. Privatwirtschaftslehre und Handelstechnik
2. Kechts Wissenschaften,

• 3. Sprachen,
4. Zollkurse.

Auskunft und Anmeldungen werden erteilt bezw ent
gegengenommen täglich von 11 bis 1 T K, u  
und Dienstag und Donnerstag von 0 bis 7 iS r  ab 
der Städtischen H a n d e l t e ,  D ^ p Ä
Das Vorlesungsverzeichnis kann in der A u s k S w  J r i

“ S : r er’ Hu"deg“ “ io-

Aufgebot in Bergesachen.
Am 30. August bezw. 6. September 1927 sind in 

oppot am Seestrande ein 4 qm großes Segeltuch und 
ein alter Ixegenmantel und in der Nähe der polnischen 
grenze ein Pfahl von 12 m Länge und 30—40 cm 
urchmesser see- bezw. standtriftig geborgen worden- 

i 87/iJem j ^ ?? der Strandungsordnung vom 17. Mai 
i werden hierdurch alle unbekannten Berechtigten 

am ge ordert, ihre Ansprüche bei dem Polizeipräsidenten 
(arrenwal l  6, Zimmer 68 des Polizeidienstgebäudes) 
is zum 4. November 1927 anzumelden, andernfalls 
• f i  der Verfügung über das geborgene Gut unbe

rücksichtigt bleiben.

Histe der unpünktlichen Wechselzahler 
„ in Polen.

!o  Handelskammer ist die Liste Nr. 62 für den 
»a 1 ^[¡fcinbei' 1927 der Firmen in l Jolen,deren Wechsel 

w f n Nichtzahlung zu Protest gegangen sind, zu- 
Ĵe Liste liegt in der Auskunftsstelle der 

T . 6 s ,Tnm6r’ Hundegasse 10 (Zimmer Nr. 5) für
Interessenten zur Einsichtnahme aus.

Amtliche Notierungen an der Oanziger Börse vnm 3. bis 8. Oktober 1927
ie Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G).

3. 10. 27
4. 10. 27
5. 10. 27
6. 10. 27
7. 10. 27
8. 10. 27

..Prê afM!lU°Beni ür Gelreille an öer Oanziger Börse.—  m. NotlPri.Tig.n , rt0|ron ,n V m in r  GuUen

3 10.27
4 10.27
5.10. 27 
S. 10.27 
7.10.27
8.10. 27 nicht notiert



Oanziger Wertpapiere.
Die Notierungen erfolgen in Danziger Gulden (G)

■
3. 10. 27 4. 10. 27 5. 10. 27 6. 10. 27 7. 10. 27 8. 10. 27

* 0/° Danziger Stadtanleihe 1 9 1 9 .............................. 441/2 G. 441/2 G. 441/2 G. 441/2 G. 441/2 G. 44V2 Gr*
5% Danziger Goldanle ihe.......................................... 4,90 G. — — . — — . 4,90 G.

Roggenrentenbriefe.............................................. 9,60 B. 9,60 B. 9,60 B. 9,60 B. 9,60 B. 9,60 B.
0/o hypothekarisch gesicherte Stadtanleihe 1925 951/2 G. 95,60 G. 95,60 G. 95,70 bz. 95,90 B. 95,90 G.

8oA> Danziger Hypothekon-Pfandbriefe Serie I—IX . 100 B. 100 bz. 100 rpt. B. 99 G. 998/4 bz. 100 bz. B.

Danziger Hypotheken-Pfandbriefe Serio X—XIV 99 B. 99 B. 99 B. 983/ i  bz. 988/4 B. 988/4 bz. B.

%DanzigerHypotheken-Pfan(lbricfeSerieXIX—XXII 951/2 bz. 951/2 bz. 951/2 bz. 951/2 bz. 951/2 bz. 951/2 bz.

60/o Danziger H ypothekon-P fandbriefe................... 93 bz. 93 bz. 93 bz. 93 bz. 93 bz. 93 bz.

8ahk-von-Danzig-Aktien.............................................. 107 G. 107 bz. 1071/4 bz. 107 bz. 106 G. 1071/» etw. bz. B.

atlziger P riva t-A c tien -B ank-A ktien ....................... 98V2 G. 98V2 bz. B. 971/2 bz. 97 bz. 961/2 G. 97 bz.

ahziger H ypothekenbank-A ktien ........................... 1341/2 G. 1341/2 G. 1341/2 G. 1341/2 G. 1341/2 G. 1341/2 G.

Oanziger Getreidezufuhren auf dem Bahnwege.
Vom 3. bis 8. Oktober 1927.

Datum
Weizen Roggen Gerste Hafer Hülsenfrüchte Kleie u. Ölkuch. Saaten

Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To. Waggons To.

3. 10. 27 4 58 2 25 24 346 3 35 24 343 1 13 11 148

4- 10. 27 1 7 ___ 15 225 2 20 1 15 1 15 3 36

5- 10. 27 5 64 ___ 15 220 1 11 10 148 l 15 2 25

6- 10. 27 3 45 _ ___ 6 87 3 35 3 36 — — 7 79

7- 10. 27 2 25 ___ 7 105 — — 3 35 — — — —

8- 10. 27 2 31 2 31 12 177 4 53 10 132 — — 1 10

Gesamt 17 230 4 56 79 1160 1 13 154 51 709 3 43 24 298

Einyang von Ausfuhrgütern auf dem Bahnwege
Berichtswoche vom 3. bis 9. Oktober 1927,_______

>aTen’

lä^fael 

V f « ;

S e .  •

S  . •
> f c u

S > «
s :  ■
X  •

Leege Tor 

Wagg. To.

95
90

110

16

2

10

14

2081
1896

1445

240

11

154

530 St.

Olivaer Tor 

Wagg. To.

118
38

31

35

1940
692

436

65

60
79

563

D a n  
Neufahrwasser

Preibezirk 

Wagg To.

1471 28550

Zollinland 

Wagg. To.

221
34

24

4141
510

360

31
11

36 St.

z l g

Weichsel
bahnhof

Wagg.1 To.

1458
3

13
10
37

17

14

25880
66

190
152
616

255

235

Strohdeich 

Wagg. To.

175 3234

Kaiserhafen

Wagg.

2248
390

14

5

54

To.

41629
8423

210

100

810

Holm

Wagg. To.

448 10110

Summa

Wagg.

5611
1178

161
10
73

91
10
3

59

3
14

To.

104221
24931

2205
152

1152

65

1365
110
22

952

36 St. 
530 St.
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Nachweis von Geschäftsverbindungen.
die H . J e Ä m e r ä  D ^ g“ n ^ i,“end a“ sltoäiseher Les“  "« d « »  kostenfrei veröffentlicht und sind o  

oder des1s” n"'Gegenwertrt'ällt ^  H“ (leIsl“ mmei' unverbindliche Auskunft gegen eine Schreibgebühr von 1 0

Danziger Firmen können die Anschriften in der Auskunftsstelle 
Zimmer 4/5, erfahren. Angabe der laufenden Nummer ist erforderlich. der Handelskammer, Hundegasse 10,

W a r e n a

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

2182
2183
2184

Futtermittel . .
Winteräpfel . .
Getr. Früchte, türkische Landes-

Drohobycz
Vrutky

2185
erzeugmsse, Oele . . 

Bananen, Tomaten . . Konstantinopel 
Santa Cruz de

2208
2209
2210

Därme . .
Holz . . .
Nadel- und Obstbaumsamen . ,

Tenerife
Remscheid
Wilna
Wiener-

2211 Pflaumen, Kirschen, trockene
Neustadt

Weichselkirschen, Aepfel, B ir
nen, frische W eintrauben,Nüsse Galatz

n  g e b o t  e .

Nr. Angebotene Waren Sitz der Firma

2217 Weintrauben, Obst, Frühgemüse Luxemburg
2218 Gesalzene Zitronenschalen,

2219
Zitronensaft, Essenzen . . . Messina

Inkasso, Vertretung in Rechts-

2220
Streitigkeiten.......................... Triest

J acq uardwebstühle, Kartonpapier 
V ulkanfibrekoff er, Musterkoffer

2233
Weberlitzen, Bindfaden usw. New Basford

Bufter, Eier .......................... Posen
2234 Südfrüchte, Gemüse u. sonstige

2241
Landesprodukte ................... Milano

Möbel . . Kalisch
2242 Aepfel, G ä n s e .......................... Kobryn

Nr.

2178
2186

2187
2188

2189
2190

2191

2192
2212

2213
2214

2215
2221
2222

2251
2252
2253

2254
2255
2256

Gesuchte Waren Sitz der Firma

Margarine, Kokosfett . . Krakau
Berlin-

Wilmersdorf
Warschau

Posen

Eisenguß . .

Eisen- und Stahlwaren . . . .  
Lokomotiv-, Waggon- und 

Schaffnerlaternen .
Getreideprober .
Oelsardmen, Rollmo pse, Sprotten, 

geräucherte und Trockenfische, 
Speiseöle und -fette, Dörrobst, 
Irockenfrüchte, Farben, Lacke, 
1 irnisse etc.

-L US6I1

Maschinen zur Holznagel- 
ausarbeitung .

I  ahj anioe

Käse . *
Rohmaterialien fü r ' Bürsten- ' 

tabrikation . .
Przemysl

Wasserstandsgläser . Königshütte
KönigshütteMaschinen zur Herstellung von 

Holzstiften . . ö
Geräucherte Fische ßolma

StamslauKorken . . 
Linoleum Posen

Bromberg

V  e r  t  r  e

Vertretungen gesucht für Sitz der Firma

E 3 s 6sChaklkel,Radi0pr0dukte Berlin
Fischmehl, Fleischmehl, Futter

kalk, Irockenhefe, Lebertran
tlocken, Lebertran-Emulsion
Maisann . .

Prägema-Prägemaschinen 
Bohnen, Wicken, kl. Saubohnen 
Sprechmaschinenlaufwerke

Alten dorn

Hamburg 
Hamburg 
Antwerpen , 
Rebstein

Nr. Gesuchte Waren

2223

2224
2225
2226
2227
2228 
2229
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250

Trockenmilch, Cacao, Cacao- 
butter, Haselnußkerne, Cocos-
nüsse ..................................

Schweineschmalz......................
P a ra ff in .....................................
Eichenschnittmaterial.................
Eichenschnittmaterial, Sperrholz 
Lebens- und Futtermittel . . .
Diverse W aren ..........................
Kartoffeln, Gemüse...................
Schmier- und Mineralöle . . .
L e d e r ...............
Zinkbleche
Rammpfähle in Fichte und Tanne
W e llp a p p e n ..............................
Schmalz, Superphosphat . . . .  
Amerik. Schmalz, Pflanzenöle .
Lisenwaren ..............................
Gebr. Lastautoreif o n ...............
Anchovis . . .
Holz ...............
Ho lzpfähle...................... ' ’
Sperrholzplatten . . . .

Sitz der Firma

Teschen
Lemberg
Memel
Pekela
Ettelbruck
Basel
Rabat
Berlin
Memel
Lemberg
Krakau
Amsterdam
Teschen
Kobryn
Radomsk
Tarnow
Czenstocfm11
Stavanger
Sveek
Antwerpen
Saloniki

2257

2258

2259
2260 
2261 
2262

Vertretungen gesucht für

Damen- und Mädclierfmäntel
und -k le id e r ......................

Weine . . .

Hemmstangen für Automobile . 
tiaushaltungsgegenstände . . .
Rasierapparate...................
Schlösser . .

Sitz d e rF i<

Manches»1'
Siorr
de

Vila N o ra ^

Beloit
Chici
New
New BritalP
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Eduard Rothenberg Nachfl.
Tel. 23210/11 D A N Z IG  Hopfengasse 72

Baumaterialiengroßhandlung
Dachpappenffabrik

Teerölwerk / Bedachungsgesdiäft 
Wand= und Fußbodenplatten / Beläge 

Straßen-Tecriingeii mit bewährten Präparaten

F A R B E N -L A C K E -O E L E -P IN S E L
RANZIGER FARBENHAUS
HEINERT & KARNATZ

8. Damm Nr. I, Eingang Johannisgassc

W enzel & M ühle :: Danzig
der Schneidemühle Nr 8-9 Telef. 24137 

^r°gen-, Farben-, Gewürze-Großhandlung
Qewürzmühle : Öle : Wagenfett : Bohnermasse

Herrn an Prochnow
Bauausführungen

Hoch- und Tiefbau, Eisenbetonbau 
Tischlerei : :  Holzbearbeitung

Gegründet 1873

^dustrie-, Siedlungs- u. Villenbauten
n'bauto„) Gründungs- und Eisenbetonausführungen

^bargasse 8 b DANZIG Fernruf 22235/36

Baltischer Baustoffhandel
G. m. b. H. & Co. Kommandit - Gesellschaft 

DANZIG, Münchengasse 10-11
Tel.-Hdr.: BHLTBHU Fernruf 28974 u. 28975

Kachelofen-, Fliesen- u. 
Bauwarengroßhandlung 

Ausführung von Fliesenarbeiten

Bruno Fey
Baugeschäft 

Danzig, Reitbahn 7 
Dampfsägewerk Kl. Walddorf

Fernruf Nr. 286 86 und 282 73

Ausführungen von: Wohnhaus-, Geschäfts- und 
Industriebauten, Tief- und Wasserbauten jeder Art 

Ausführungen in Eisenbeton Dampframmen 
und Pumpanlagen Wert- und Feuertaxen

HL BAUTEILS
j v i a u r e r i s f t e i s t e r

Wallplatz 13 B Æ . N 2 ^H C f  Fernspr. 249 82

Albert Falk
Baugeschäft 

für Hoch- und Tiefbau
Ausführung moderner 

schlüsselfertiger Neu- und Umbauten 
DANZIG, Langgarten Nr. 23
Tel. 23168, 28160 P. K. 2556

Georg Boeling
Inh. Franz Riechert und Rifred Boeling

Bauausführungen

Hoch-, Tief- und 
Betonbauten

Fernsprecher 21623

DHNZIG
Hn der neuen Mottlau Nr. 7
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Danzig

Eisenbahnlaril- und Verkehrsnachrichten.
(Unter dieser Rubrik werden u. a. alle fü r den Danziger 
Handel bedeutsamen Neuregelungen und Verordnungen 

der polnischen Eisenbahnverwaltung mitgeteilt.)

Ausgabe des Nachtrages V zum polnischon Gütertarif.
Mit Gültigkeit vom 1. Oktober 1927 ist der Nach

trag V  zum Gütertarif für Polen (Teil I I —VI in 
Kraft getreten. ’

Von den Aenderungen, die der Nachtrag bringt 
ist wichtig für Danzig die neue Fassung der Be- 
stunmung über die Frachtberechnung in dem A. T. I 
für die Ausfuhr von Korngetreide.

Nach dem bisherigen Wortlaut sollte die Fracht 
von der ursprünglichen Versandstation bis zum Hafen 
oder bis zum Grenzpunkt nach den geltenden Normal
tarifen berechnet werden. ™ai

Vielfach bestanden Zweifel, ob mit den Worten
dem H i f l SeT\ten^ n i 0rT ltauifen“ im Verkehr nach dem Hafen Danzig die Frachtsätze der polnischen
Normaltanfklasse V I bis Danzig zu berechnen sind 
oder letztere nur bis Dirschau und ab dort die 
Frachtsätze der Normaltanfklasse C des Danziger 
lanfs einzurechnen sind. Der Nachtrag V beseitmt 
diese Zweifel durch folgende neue Fassung: 8
n 0VDl,e Fracht'wird für die ganze Beförderungsstrecke 
nach den von der ersten Versandstation nach den 
Grenzstationen geltenden Normaltarifen berechnet. 
Im Verkehr mit Danzig bleibt dabei in Kraft die
deinmiimlr,;aCbtbev ChnUI!g Ws zur Station Tczew nach dem polnischen Normaltarif und von Tczew weiter 
nach dem Danziger Tarif.“

10 ^Annl1' M? df  di,en Gültigkeit des vom
bVontF 1 - p 30, SePteml)er 1927 mit bedeutenden
güternegüttenUA T  Reihe V°n Ausfuhl-nicbf J J ;  gen i- -X I jIV  in seinem vollen Umfange 
nicht weiter verlängert worden ist. Vielmehr be-
A  T X I f v h ä"  5 h .1' Oktob« Ä g e fd lZ  heue 
Batons “ f  dle A r t iW  Heisch nnd

» ¡säg* * beiBezügen
° “ h die Bestimmungen 

die A u e f u K f c i “ 8 “  äem A' T' X X X I f«i

t.'ag«UV * n d 6 b t t  Uebersetzung desNaeh-
Staatsbahndirektion eS u ioh " 1* ” 0 der H a c h e n

Bau einer neuen Durchgangslinie 
Deutschland-Rußland.

Polnischen Pressemeldungen zufolge wird der Ba® 
einer neuen, das Deutsche Reich mit Rußland ver
bindenden Eisenbahnlinie durch Polen geplant. Uebei' 
den Plan soll ein deutsch-amerikanisches Konsortium 
bereits mit der polnischen Regierung verhandelt 
haben. Die Bahnlinie soll über Kattowitz—Zamosc-' 
Rowno nach Zytomierz geführt werden. Das genannte 
Konsortium soll, wenn die polnische Regierung ein0 
Konzession für 50 Jahre erteilt, bereit sein, die Gesamt" 
kosten des Baues selbst zu tragen.

Der neue reichsdoutsche Seehafentarif für H olz waren-
M itw irkung ab 1. Oktober 1927 ist auf der deutsche® 

Staatsbahn für die Ausfuhr bestimmter Holzwaren nac® 
außerdeutschen Ländern über Seehäfen sowie über 
die trockene Grenze ein neuer Ausnahmetarif (Nr. 16®' 
in Kraft getreten.

Dieser Ausnahmetarif erstreckt sich auf folgend® 
A rtike l:
I. A. Möbel und Möbelteile, auch Sitzmöbel und Sit2'

möbelteile, soweit nicht nachstehend unter B «n® 
C genannt, auch mit anderen Stoffen fest v0f' 
bunden oder überzogen, sofern diese Stoffe nac® 
Menge, Gewicht, Wert und Gebrauchszweck n® 
nebensächliche Bedeutung haben.

B. 1. Möbel und Möbelteile aus Nadelholz,
oder mit einfachen Rosetten oder Auflag0®’ 
jedoch ohne Schnitzereien, roh, gestrich01® 
lasiert, lackiert oder gebeizt. Die Füllung®? 
der Nadelholzmöbel oder der Nadelholzmöb® 
teile dürfen auch aus Sperrholzplatten, einzel® 
Teile auch aus Buchenholz gefertigt sein.

2. Sitzmöbel, gewöhnliche, zerlegt oder zusamm6® 
geklappt.

( • Sitzmöbel und Sitzmöbelgestelle, gewöhnlich®’ 
sämtlich nicht zerlegt, nicht zusammengeklapP j 

Zu B 2 und 0. Als gewöhnliche Sitzmuh® 
oder Sitzmöbelgestelle gelten nur solche a 
Nadel-oder gebogenen oder ungebogenen Buch0 
oder weichem Laubholz, auch m it hölzernen 00 . 
eisernen Drehspindeln, auch m it Sitzen 0,(1 
Lehnen aus anderen Stoffen, roh, gestrich0 ’ 
lackiert, geheizt, gewichst oder poliert.

I I .  a) Bottiche und Fässer aus Eichenholz, j e
zerlegt, auch lackiert, auch m it Metallr011® 

b) Dauben, Böden und Deckel aus Eichenh0 
für Bottiche und Fässer, auch lackiert. . jj 
Zu b) Etwa mitverladene Eisenreifen tarif10 

als Eisenware.

j Schiffswerft 
j Schwimmdock 
{ Patentslips 

| Schwimmkran

KLAWITTERMaschinenfabrik! 
Kesselschmiede | 
Kupferschmiede \

seit über 100 Jahren in Danzig P j s e n -  S t a h l -

aralur-flliißiiuno für Schiffe, I t a t le n ,  Kessel iisw. Metallgießerei
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j  Diese Ausnahmesätze gelten für die Güter unter 
,• für sämtliche im Deutschen Reich gelegenen Eisen
bahnstationen; für die Güter zu II. von folgenden 
Nationen: Allendorf (Werra)-Sooden, Berlin (sämtliche 
ahnhöfe), Oharlottenburg Gbf., Cöpenick, Dodenau, 

^Schwege, Friedenau, Grünewald, Halensee, Hann.- 
fünden, Kassel - Bettenhausen, Kassel - Unterstadt, 

jHtzingen, Kulmbach, Lichtenberg - Friedrichsfelde, 
üachterfelde Ost, Lichterfelde West, Mohrungen, 
tünchen (sämtliche Bahnhöfe), Neukölln, Neukölln- 
reptow, Nieder - Schönweide - Johannisthal, Nord-

ha
h

usen, Osterode (Harz), Fankow, Potsdam, Redding- 
i auSen, Reinickendorf, Rummelsburg bei Berlin, Sehön- 
, oiz - Reinickendorf, Spandau Gbf., Steglitz, Stuttgart 
,h f > Tempelhof, Tilsit, Weißensee bei Berlin, Wilmers- 
üürf-Friedenau.

Der Tarif g ilt für folgende Empfangsstationen:
,j L Die Seehäfen: Altona, Brake (Oldenburg), Bremen 

Bremen-Hohentorshafen, Breinen-Inlandhafen, 
gremen-Neustadt Gbf., Bremen-Weserbahnhof, Bremen- 
I °üausschuß, Bremerhaven-Freihafen, Bremerhaven- 
JÜandhafen, Bremerhaven - Kaiserhafen, Cuxhaven, 
jOclen, Emden-Außenhafen, Flensburg, Hamburg 

Hamburg L. B., Harburg Hbf., Hai bürg U. E., 
tM  Königsberg (Pr.) Kai, Königsberg (Pr.) Lizent, 
t üuigsberg (Pr.) Ost, Königsberg (Pr.) Pregelbahnhof, 
neer (Ostfriesland), Lübeck, Nordenham, Rostock, 
|j?sfock-Hafen-Saßnitz-Hafen, Stettin Freibez., Stettin 
i °gf , Suchsdorf, Warnemünde, Wesermünde-Fischerei- 
k *en> Wesermünde-West, Wilhelmsburg, Wilhelms- 

VeD, Wilhelmshaven-lndustriehafen, Wismar (Meckl.).
p 2. Sämtliche Grenzstationen und Grenzübergangs- 
^ ökte der trockenen deutschen Reicbsgrenze, die im 
Ratschen Eisenbahngütertarif als Tarifstationen ent-

¡¡n Die auf außerdeutschem Gebiet gelegenen 
aßonen der Deutschen Reichsbahngesellschaft.
Die Fracht wird wie folgt berechnet: 

Sjrachtstückgut nach den Sätzen der ermäßigten
^ckgutklasse (Klasse II)
r Wagenladungen für die unter IA .  genannten Güter 

{.. nach Klasse B.
r ̂  agenladungen für die unter I  B. genannten Güter 

nach Klasse C. 
agenladungen für dief(h w

<liif.^^chäftsführend für den Tarif ist die Reichsbahn
e n  K a r l s ru h e .

unter IC . und I I  
nannten Güter nach Klasse D.

ge-

Raps lag unverändert.
V i k t o r i a e r b s e n  in guten Qualitäten weiter ge

fragt, geringe etwas vernachlässigt.
Grüne E rbsen  etwas ruhiger.
F u t t e r m i t t e l  ruhig.

Zucker, Melasse und Trockenschnitzel.
Die Stimmung der Zuckermärkte war sehr ruhig 

bei beträchtlich nachgebenden Werten. In  London 
gingen die Kurse um 4 1/2 bis 81/i  pence und in Newyork 
um 8 bis 15 cents zurück. Infolgedessen kamen auch 
nur sehr wenig Umsätze zustande.

R o h z u c k e r  ohne Geschäft, es lag überhaupt kein 
Angebot vor.

W e iß zucke r .  Die ersten Zucker der neuen 
Kampagne sind inzwischen angekommen und werden 
bereits auf alte Kontrakte teilweise verladen. Angebot 
lag nur in prompter Ware vor zu sh 14/9 per cwt. 
brutto für netto incl. Sack fob Daiizig, fand aber 
keine Abnehmer.

Melasse. Die Preise für Melasse konnten am An
fang der Berichtswoche bis auf $ 16,— per Tonne 
franko polnisch-deutscher Grenze anziehen, jedoch nur 
für Lieferung im Frühjahre und Sommer. Herbst
lieferung erzielte nur einen Preis von $ 15,— per Tonne. 
Gegen Ende voriger Woche schwächte die Stimmung 
wieder ab, so daß die Ware etwa einen halben Dollar 
niedriger bewertet werden muß.

T ro c k e n s c h n i t z e l .  Das Geschäft blieb weiter 
sehr ruhig; die Preise gaben nach. Vereinzelte Um
sätze wurden zu ca. $ 20,— per Tonne franko polnisch- 
deutscher Grenze erzielt.

Das Wetter war für die Rüben nicht ungünstig. 
Die Berichte von den einzelnen Fabriken lauten aber 
in bezug auf Zuckergehalt und auch Ackerertrag 
außerordentlich verschieden, so daß darüber noch 
nichts gesagt werden kann.

Holz.
Das Eichengeschäft  war in den letzten Wochen 

etwas lebhafter. In den Sommermonaten war es recht 
ruhig gewesen, und Preisreduktionen wären nicht aus
geblieben, wenn diese Zeit die Danziger Exporthändler 
weniger widerstandsfähiger gefunden hätte. Die Ver
kaufspreise im Export sind zur Zeit ungefähr die 
gleichen wie im Frühjahr d. Js Zu Preiserhöhungen 
wollen sich die Abnehmer auf den ausländischen 
Märkten nicht bequemen. Auch die Hoffnung polnischer 
Produzenten, daß die Preise für Eiche aus kommendem

v5,°hti

Ständige wöchentliche Marktberichte.
(Nachdruck nu r m it Quellenangabe gestattet.) 

Handel in Getreide, Saaten, Ilülsenfrächten 
und Futtermitteln.

Geschäft hat sich auch in der verflossenen
w-^swoche nicht belebt. Das günstige Wetter 

^ackpV011 den Landwirten zur Feldbestellung und 
pylchtornte benutzt, so daß sie nur wenig 

> reschen kommen.
•VV) 0 ry
^  fegen war im Preise unverändert, 
c ° l z en etwas schwächer.

Mittlere und ab-
Feine Qualitäten sind g i t  gefragt, und 

<hicle Tacil /wie vor hohe Preise, 
i pf Qualitäten vernachlässigt.
^ w . .er- Die Nachfrage nach guten Qualitäten 

er an, doch ist das Angebot hierin sehr klein.

I

I  ^ it

F I R M E N
die männliche oder w eibliche

Gehilfen oder Lehrlinge
suchen, wenden sich an die k o s te n f r e ie

Stellenvermittlung
des G. D .A . (frühe r 1858er Verein, Le ipz.Verb.)

Danzig, Hundegasse 128, I
Fernspr. 23351 (Sammelnummer)

Ï  4 3 3 0 0 0 Stellen
besetzt
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Einschlag höher werden, dürfte kaum in Erfüllung 
gehen, da die slawonische und amerikanische Kon
kurrenz in Betracht gezogen werden muß.

Die Preise zwischen Produzent und Exporteur sind 
für beste wolhymsche ßundeichen, astreine Stämme 
z. Zit. frei W aggon Danzig wie folgt:

30 bis 39 cm Durchmesser 60 bis 70/—
» 49 „ „ 80 bis 90/—

50 cm aufwärts 100/115/_
je nach Struktur und Wuchs 

I I .  Kl. 25% weniger.

Für Plancons ist der Preis 3 bis 3/6 p. C' fr z ie
nach Starke undfür kurze Piancons ent sprechend weniger!
E,Vhplir lebhai i . . i f  nach wie vor der Umsatz in loser
E n i l a n r ^  ^ 6n V°n, aufwärt8 brachten cif 
J  H r  Pi 10 > wobei allerdings ziemlich
bestehen ° rSChnften bezüglich Durchschnittsbreiten

in S f n agR uCStand au.cl? 1nach Ia. Eichenboules 
O nflS ao ß r®lt®n’ wob®1 Jedoch seitens der Käufer 

sanspruche gesteilt werden, die nicht immer 
befriedigt werden konnten.

In Faßholz wurden einige Geschäfte getätigt. Es 
handelt sich hierbei zumeist um deutsches Binderholz, 
wahrend englische Stäbe vernachlässigt sind Ein 
größeres Geschäft in Binderholz ist seitens Sowjet
kommen ^  6mem hieSlgen HäQdler zustandego-

. , ^ J 8 die Erwartungen nicht zu hoch gestellt werden
™Lmit normalen Entwickelung des
Eichengeschaftes wohl zu rechnen. 6

w ^ u ^ i 011̂  der überseeischen Märkte nach 
, +■ ■ b o lz -S c h n i t tm a te r i a l ,  DanzigerAbladung
Geschäft blSw UuunilcIo £ ekessert. Sehr still ist das 

eschaft m Weißholz-Schnittmaterial. Es ist jedoch
sicbT Wai f d a s  Interesse für dasselbe mit Rück
sicht auf die hohen Preise für Rotholz steigen wird.

Im allgemeinen stehen die von üebersee gebotenen 
Preise m keinem Verhältnis zu den von den p o E h e n  
Produzenten geforderten. Es kommen daher derzeit 
noln?AbSCh p SS u m besaumtem Schnittmaterial zwischen 
zustandhe6n Fl in°edAZedten “ Z  P anziSer Exporteuren
o ä  äer Markuag8 ist ™

Motoren-Werke
Mannheim A G.

vorm. Benz Hbf. stuf. Motorenbau

Einführung des PostanweisungsverkeliP 
yon Polen nach Danzig.

In Nr. 39 der D.W.Z .  vom 30. September 
brachten w ir unter der Ueberschrift „Einführung 
Postanweisungsverkehrs von Polen nach Danzig’̂  
Mitteilung, daß die polnischen Postämter und V°3 
Sparkassen angewiesen worden sind, m it Wirkung
1. 10. d. J. einfache und telegraphische Postanweisung0 
von Polen nach Danzig bis zu einer Höhe ^  
450 Zloty von einer Person an einem Tage oD1 
weiteres entgegenzunehmen. _ j

Um Irrtümern vorzubeugen, sei darauf hingewie00' 
daß es sich bei den mitgeteilten Maßnahmen für ü0 
Postanweisungsverkehr von Polen nach Danzig U 
den von  de r p o ln i s c h e n  P o s t v e r w a l t u n g  10( 
dem p o ln i s c h e n  P o s ta m t  im  H a fe n  ^  
D a n z ig  seit längerer Zeit bestehenden polnisch,0, 
P o s ta n w e is u n g s d ie n s t  handelt, für den ledigU 
auf dem Gebiete des polnischen Devisenverkehrs b 
leichterungen zugestanden worden sind.

D e r von  de r Pos t -  u nd  T e le g r a p h 01̂  
V e r w a l t u n g  de r  F r e ie n  S ta d t  D a n z ig  
langem  e r s t r e b te  P ostan w e is u n g s  v e r k 0 
z w ischen  der  F r e ie n  S ta d t  D a n z ig  u nd  P.yu, 
is t  clagegen im m e r  noch  n i c h t  e inge füh  
obgleich die Post- und Telegraphenverwaltung 
Freien Stadt Danzig dauernd bemüht ist, die & 
führung des Postanweisungsverkehrs zu erreichen' ^

Bei den engen wirtschaftlichen Bezieh®1? i 
zwischen Danzig und Polen erscheint es unerklän1 p 
aus welchen Gründen sich die Direktion der polnis0 Jj 
Post und Telegraphie bezw. die zuständige Regier®^ 
stelle immer noch der Einführung dieses für „w 
Handelsverkehr außerordentlich wichtigen G eschal 1 
zweiges widersetzt.

Abscliwiichung dos Arüeitsmarktes*
Im Laufe des Monats September zeigte die p 

schä-ftigungsmöglichkeit eine sinkende Tendenz- .,p 
Kreise Danziger Niederung blieb die Arbeitslosen211 l  
die gleiche wie im Vormonat. Der Kreis 
Ebb/ U1jd  die Stadt Neuteich hatten eine Beä^eLß 
des Arbeitsmarktes zu melden, dagegen nahm die '  J  
der Arbeitssuchenden im Kreise Großes Werde/ ^  
m den Städten Tiegenhof, Zoppot und Danzig ./ 
Waren im Monat August nur 8297 Arbeitssucn1, /  
vorhanden, so stieg ihre Zahl im Laufe des Septe *®J 
auf 8681. Es wurden also 384 Personen mehr ® J  
Arbeitslosigkeit betroffen. Ende September 
auf den Arbeitsnachweisen in Zoppot 747, in Neuffi ji1 
m Tiegenhof 68, im Kreise Danziger Höhe 6/ ’ ße-1 
Kreise Danziger Niederung 280 und im Kreise P L /  
Werder 531 Arbeitslose gemeldet. Das Arb«1'-jp  
der Stadt Danzig verzeichnete zu diesem Zeitp ¡(5 
4861 Männer und 1540 Frauen, zusammen 6401 ^  (If" 
lose. Im Wirtschaftsgebiet Danzig-Stadt war y '  
staltung des Arbeitsmarktes weiterhin uneinh0 d1' 
Eine vermehrte Beschäftigungmöglichkeit w ie s »  
Vermittlungsstellen für Jugendliche, Hausange\  P 
für kaufmännische Angestellte, für Musiker 
Erwerbsbeschränkte auf. In  allen übrigen 
z?}ßte sic.b jedoch ein Ansteigen der Erwer 
Ziffer. Dieses war am stärksten bei den (ul w0>L 
angestellten. Aber auch das Bau- und Holzg pf 
das Metallgewerbe, die Facharbeiter aller Art pd 
ungelernte Arbeiterschaft hatte unter B e f1j Ä  
Schränkungen zu leiden. Während in den 
Berufen Zunahme der Arbeitslosigkeit zu v0lpe{$o%‘ 
war, erfuhr der Arbeitsmarkt für weibliche . r|i/G 
eine Besserung. Die Vermittlungstätigkeit des o,̂  
amtes war weiterhin abgeschwächt. I®  Püau0]1 
September wurden 2238 Männer und 933
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de ^ Nntergebracht. Notstandsarbeiten wurden Ende 
pQrj, . f l1 chtsmonats von 31 Personen verrichtet. Die 
k Dlid^g s k u rse _für kaufmännische Angestellte in 
de z' und Maschinenschrift wurden fortgesetzt. In 
ffa ^ähstuben der Arbeiterwohlfahrt und des Haus- 
{jlnl®.̂ kundes waren weiterhin (14 Personen tätig. Die 
aWJdr] Ung von Schlossern zu Nietern ist noch nicht 
geschlossen, ln  Einzelfällen wurden Angehörige 

^andter Berufe zu Schweißern und Autolackierern 
gebildet. In  Danzig wurden an Erwerbslosenunter- 

in der Zeit vom 27. 8. bis 30.9.27 =--244029,70 G

Danziger Konknrsstatistik.
Amtsgerichtsbezirk Danzig sind in den ersten

Die Erwerbslosigkeit im  Gebiet der 
Freien Stadt Danzig.

Die Erwerbslosigkeit im Gebiet der Freien Stadt 
Danzig hat in den ersten 9 Monaten des Jahres 
folgende Entwicklung aufgewiesen: Im Freistaatgebiet 
waren erwerbslos gemeldet: Im Januar 17169, im 
Februar 18492, im März 15954, im April 13128, im 
Mai 11768, im Juni 10223, im Juli 8573, im August 
8297, im September 8681. Demgegenüber betrug die 
Erwerbslosigkeit in der gleichen Zeit des Vorjahres: 
Im  Januar 20715, im Februar 22411, im März 18859, 
im April 15 745, im Mai 16262, im Juni 14885, im' 
Juli 13510, im August 12575, im September 11906.

.°hater 
;röffn ‘

des Jahres 1927 insgesamt 25 Anträge auf
lQung des Konkursverfahrens gestellt worden. Die 

8icJa*tzah l der gestellten Konkursanträge verteilt 
Kl a,1f die einzelnen Monate wie folgt: Januar 6, 
A11£>  3, März 4, April 1, Mai 3, Juni 3, Juli 2, 
j&hr  ̂ 1, September, 2. In den ersten Monaten des 

• 926 stellte sieh die Zahl der im Amtsgerichts- 
Danzig gestellten Konkursanträge auf 68 und 

g8g r6ll(l  der gleichen Zeit des Jahres 1925 auf ins- 
I ,dfjj ^  83. Bezüglich der letzten Zahlen ist aller- 
j V6j, | ?u berücksichtigen, daß das Gesetz über den 

ilft f;6lch zur Abwendung des Konkurses erst am 
^ärz 1926 in K raft trat.

Kohlen-Ausfuhr über den Danziger Hafen 
im Monat September 1927

(Laut Angaben des Lotsenamtes)
nach:

Job. Bnsenitz Nacht.
G. m. b. H

Telephon Danzig Sammel-Nr. 227 57 
Telephon Langfuhr Nr. 415 02

Schweden . . .
Dänemark . . . ..........................  95 803 „
Italien . . . . - ......................  15 730 „
Frankreich . . .......................... 11941 „
Lettland . . . ..........................  14 072 „
Finnland . . .
Norwegen . . . ..........................  23 407 „
Estland . . . . ......................  1305 „
Litauen . . . . ..........................  2 615 „

Zusammen 341 455 t.

E.G.GAMM • SEIFENFABRIK • DANZIG
G e g rü n d e t  1 8 2 5

: S e it -1 0 0  J a h r e n  b e w ä h r te  F a b r ik a te

®anaBs Gesamfeigenhandel in der Zeit vom 2t. bis 30. September 1927 (vorläufige Uebersicbt).
Nachstehende Tabelle umfaßt nur die wichtigsten Waren.
den mit * versehenen Waren handelt es sich um den Landweg, bei denjibngen um den Seeweg.

1
1

1

a
34

d7.4b
4l
5j
5f

36

79

«a
u?
lat
bis
139

iia
179
18]

E i n f u h r  in D o p p e lz e n tn e r ] ) A u s fu h r  in  D o p p e l z e n t n e r n

W a r e n b e z e i c h n u n g

Weizen...........................................
Roggen ...........................................
Mais............................................ i
R e is..............................................
Schmalz........................................
«es. Heringe..................................
Thomasmehl..................................
Fette..............................................
«es. Häute.....................................
Steine......................................... |

Fohlen......................................... j
Rarz und Kolophonium..................
Oie
Rerhstoffextrakt ............................
Eisenerz........................................
Eisen, r o h .....................................
Eisen usw........................................
Eisen und S ta h l...........................
Raumwolle.....................................
Rohe Wolle....................................

ln der 
111. Dekade 

21.—30. 9. ‘¿7 
in  dz.

Pos. W a r e n b e z e i c h n u n g
In der 

111. Dekade 
21.—30. 9. 2 

in  dz.

5 200 1 G e rs te ................................................. { 11810

150* 1 15090*

960 1 W eizen................................................. ! 610
120* 1f 700*

3 400 1 Hülsenfrüchte...................................... ! 2 520
280 1 2 770*

33 870 22,1 Rohzucker .............................................. 27 260

4 500 33 los. S a lz ................................................. 300

6 020 34,1 fr. Fleisch .............................................. 170

1680 39 V ie h fu t te r .......................  ............... 240*

160 39 B ie r ................................................. 1010
280* 39 Melasse ................................................. 3 410

1500 40 leb. T ie re ................................................. 260
5 900* 41 Superphosphat...................................... 150*
1380 52 P a r a f f in ................... .............................. 1 770

10 339 54 ges. H ä u te .........................................  . 310
5 500 | 538 575

84 100 58 H o lz ..................................................... | 1320*
1 100 62 K le e .................................................. ...  ■ 520
3 900* 62 4 790

118 100 /  65 Zement............... ...  ................... ... 32 960
110 79 K o h le n ..................................................... 1 094 940

60 80 T e e r ....................... .................................. 3 060
35 Ö le ............................................................. 3 010

105 S oda ....................... ...................... ... 4 460
223 Schwefelkiesabbrände...........................I 4 710

L



854 dWz Nr. 41

Polnische Wirtschaftsgesetze in deutscher Übertragung

Tiielüberseizungen
aus dem Dziennik Ustaw Nr. 83, 84 und 87 

vom 27. und 29. 9. und 8. 10. 1927.
Pos. 744 Verordnung des Pinanzministers vom 5 Sen- 

tember 1927 betr. die Ergänzung des § 7 
der los. 5 der Verordnung über das Zoll
verfahren.

Pos. 747 Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen 
1 ölen und Norwegen, unterzeichnet in War- 
schau am 22. Dezember 1926 

Pos. 748 Regierungserklärung vom 14. September 1927 
betr. den Austausch der Ratifikations- 
dokumente des Handels- und Schiffahrts
vertrages zwischen Polen und Norwegen, unter- 

n . 7 ja 111 W fsd iau  am 22. Dezember 1926.
1 os. 749 Verordnung des Präsidenten der Republik 

vom 17. September 1927 betr. die Abänderung 
des Gesetzes vom 2. August 1926 über die 

p  7. Q Bekämpfung unlauterer Konkurrenz, 
los. (Oö Verordnung des Pinanzministers, des M i

nisters _ für Industrie und Handel sowie des 
Landwirtscha tsministers vom 26. September 
1927 iiber Zollerleichterungen für Maschinen 
und Apparate, die nicht im Inlande her- 
gestellt werden.

os. 779 Verordnung des Ministerrates vom 17. Sep
tember 1927 betr. die Uebernahme — durch 
die Bank Gospodarstwa Krajowego — der 
Geldforderungen der Schlesischen Kredit
anstalten, die auf Grund des polnisch-tschecho
slowakischen Abkommens über Rechts- und 
Imanzangelegenheiten auf den Fiskus der 
Republik I  ölen, bezw. auf das Institut, das 
zu diesem Zweck von derPolnischenRegierunn

Pos 780 v  wo*den, ist- übergegangen sind.
os. 780 Verordnung des Ministers für öffentliche A r

beiten des Ministers für Industrie und Handel
undftff«6il unii te^  / Ür Religionsbekenntnisse imd öffentliche Aufklärung vom 19.August 1927 
betr die Abänderung der Verordnung vom 
27 Dezember 1893 betreffs der Prüfungen 
für die Bewerber, die sich um die Konzession 
mühen1011 ^  ^ wei£e des Baugewerbes be-

Pos. 785 Verordnung des Pinanzministers vom 24. Sep
tember 1927 betr. die Monopolgebühr für die 
aus dem Auslande eingeführten Streichhölzer.

Tiielüberseizungen
aus dem Dziennik Urzędowy Nr 28 

vom 1. Oktober 1927
os. 295 d «  KjuüusninUtor. vom 81. 8.

Pos 2QB i  i i  b Organisation der Zollwache
Pos! 297 V e ro r d ^ eeS< £ r ^ " 8AberStempelgebüLren' 

vom ?3 9 Ŝ1927 ; n ra!!d® ten der Republik 
Pos. 299 Verordnung des v L **  dl6- ^ uokerbesteuerung.

1 5 ^ Bruno Stillert * *
\ . . . J O P 6 n a “ “ S 9  A

b u n k e r k o h l e n

Aenderungen und Ergänzungen zum Zoll' 
ta rif fü r Polen und Danzig,

gültig ab 1. Januar 1926 (Ausgabe Dr. HeinemaBB
Danzig).

Eintuhrzolltarif:
Die Position 77,5c ist zu streichen.
In Position 88,3 a I  ist das Wort „dazu“  zu streiche«; 
In  Positioę. 88,3b sind die Worte „und Schläuche 

zu streichen
Der Zollsatz der Position 112,17 i beträgt nickt 

40,— sondern 50,— Zloty. . .
Der Zollsatz der Position 167,21 beträgt nick 

60,— sondern 80,— Zloty. „
in Position 169,25 ist das Wort „therapeutische 

zu ersetzen durch das Wort „medizinische“ . ,
Hinter Position 179,4 (Baumwolle, entfettet u«c_ 

gebleicht) sind die Worte zu setzen: „Nur zur BeIj 
Stellung von Kunstseide mit Genehmigung des Finanz 
ministeriums“ . ■>

In Position 183,8 sind die Worte „Fadenba«) 
(Fadenschleife)“  zu ersetzen durch das W ort „Weker 
litzen“ .

Hinter Position 205,4 b ist die Anmerkung 011 
streichen.
V e ro r d n u n g  vom 27. Dezember  1926.

Position 20 Tee erhält folgenden Wortlaut: 
Position Z°ll
r/ ,dea . Bezeichnung der Waro für1 °r/
Zolltarifs in

20 Tee:
f. aller Art, mit Ausnahme des in 

den Punkten 2 und 3 genannten
a) eingeführt in Verpackungen mit 

1 kg und weniger Nettoinhalt, 
einschl. des Gewichts der unm.
V erpackung ..............................50G

b) in anderen Verpackungen . . . 45b,
2. Matekraut:

a) eingeführt in Verpackungen mit
1 kg und weniger Nettoinhalt, 
einschl. des Gewichts der unm. 
Verpackung ..............................  «o’-''

b) in anderen Verpackungen . . • JqaG-
3. Ziegeltee (schwarzer und grüner) 1° ’ 
A n m e r k u n g :  Denaturierter Tee zur

, Herstellung von Tein m it Genehmi- ei
gung des Finanzministeriums . . ■ zoi 

V e r o r d n u n g  vom 11. J u l i  1927: ,
Position

des Bezeichnung der Waren fü Îh  f ri n -Zolltarifs
41 P 5 Mineralische Superphosphate . • 

A n m e r k u n g :  Mineralische Super
phosphate für landw. Zwecke mit 
Genehmigung des Finanzministeri- jjfrßi
ums

V e r o r d n u n g  vom 17. S e p te m b e r  1927: .,
Position
Zolltarifs Bezeichnung der Ware %  %■
77 P. 8a A n m e r k u n g :  Weißes (durchsichtiges)

Glas, ungeschliffen und unpoliert, 
glatt ohne Verzierungen, von einer 
Fläche von 1/6 qm und weniger 
und einer Stärke von 1,2 bis 1,8 min 
zur Herstellung von photographi' 
sehen Platten, m it Genehmigung 5,' 
des Finanzministeriums
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Position
Zolltarifs Bezeichnung der Ware RegUter-

140 a „  i f ■» i tonnei.Z l.A n m e r k u n g  6: Hohes Blech, auch
dekapiert und poliert, in einer 
Stärke von 0,28 mm und weniger, 
zum Verzinnen bestimmt, mit Ge
nehmigung des Finanzministeriums 6,—

17k V e r o r d n u n g  vom 29. J u l i  1927:
Schiffe für die See- und Fluß-

1.

Schiffahrt, mit Ausrüstungsge
genständen oder ohne diese:
Seeschiffe mit eigenem mecha
nischem Antrieb, m it Ausnahme 
der besonders genannten:

a) Schiffe von einem Fassungsver
mögen über 300 Netto-Register- 
tonnen sowie Hochseefischerei- 
Schiffe jeglicher Tonnage netto 150,—

b) Schiffe von einem Fassungsver
mögen von 300 Netto-ßegister- 
tonnen und wenig' r . . . netto 200,—

2. Hilfsseeschiffe:
a) Schlepper, ßettungsschiffe, Feu- 

erlösch-Schiffe und dergl. brutto 200,—
b) Bagger ........................ brutto 330,—

3- Boote mit eigenem mech. Antrieb:
a) Fischerboote (Kutter) . . netto 100,—
b) alle anderen .................... netto 400,—

4. Seeschiffe ohne eigenen mecha
nischen Antrieb, Docks, See
pontons :

a) aus Eisen oder Stahl:
!• von einem Fassungsvermögen 

über 300 Netto-Registertonnen
netto 30,—

II.  m it einem Fassungsvermögen 
von 300 Netto-Registertonnen 
und weniger . . . .  netto 75,—

b) aus Holz oder gemischter Kon
struktion :
I. von einem Fassungsvermögen 

über 300 Netto-Registertonnen
netto 75,—

II.  von einem Fassungsvermögen 
von 300 Netto-Registertonnen 
und w e n ig e r ...............netto 75,—

c) aus Eisenbeton:
I. von einem Fassungsvermögen 

über 300 Netto-Registertonnen
netto 30,—

II. von einem Fassungsvermögen 
von 300 Netto-Registertonnen

. und w e n ig e r ...............netto 75,—
A n m e r k u n g  zu Punkt 4: Bei der 

Verzollung von Docks und Pontons 
vdrd der Brutto-Kubikraum als 

g Netto-Kubikraum angenommen.
Flußschiffe m it eigenem mecha
nischem Antrieb, mit Ausnahme 

d der besonders genannten . netto 200,— 
Flußschiffe ohne eigenen mecha- 
nischen Antrieb:

jd aus Eisen oder Stahl . . netto 50,—
> aus Holz oder gemischter Kon-

s t ru k t io n ............................netto 100.—
7 C' ans E isenbe ton .................netto 50,—
§ F lu ß b a g g e r........................brutto 200,—

s Jjoote ohne eigenen mech. Antrieb:
' b>portboote m it oder ohne Segel 

i , netto 250.—
> alle anderen nicht besonders

genannten ........................ netto 100,—

A n m e r k u n g  1 : Als Schiffe gelten Schwimmeinheiten
von einem Fassungsvermögen über 50 cbm (17 6 
Registertonnen) brutto; Einheiten von geringerem 
Fassungsvermögen werden als Boote betrachtet. 

A n m e r k u n g  2: Winden, Elevatoren und dergl. nicht 
genannte Schwimmeinrichtungen, die nicht den 
Charakter von Schiffen^ haben, werden nach der 
Bruttotonnage des Schwimmers mit einem Zuschlag 
von 50 v. H. für die Einrichtungen verzollt. 

A n m e r k u n g  3: Sämtliche Schiffe unterliegen der 
Verzollung zusammen mit den Ausrüstungsgegen- 
standen, die zum ordnungsmäßigen und sicheren 
Schwimmen unbedingt notwendig sind. Die Aus
gabe von Anweisungen über die Zollvermessungen 
der Schiffe und über die Ausrüstungsge^enstände 
kommt dem Finanzministerium zu. ö

A n m e r k u n g  4: Schiffe und Boote, die in auseinander
genommenem Zustande eingeführt werden, sowie 
Teile von Schiffen sind nach den entsprechenden 
Zolltarifpositiönen zu verzollen. Schiffe und Boote 
die in zusammengesetztem Zustande auf dem Land
wege eingeführt werden, sowie Faltboote, auch in 

. zerlegtem Zustande, sind nach den entsprechenden 
Punkten dieser Position zu verzollen.

Ausfuhrzolltarif:
V e r o r d n u n g  vom 23. Novem ber  1925:
Position Z o ll
„  4es ... Bezeichnung der Ware für 100kgZolltarifs ;n &

223 Erze: m Z l
1 Raseneisenerze ........................ aufgehoben
2. Eisenerze aller Art, mit Ausnahme

von Raseneisenerzen . . . .  aufgehoben
3. Schwefelkies und Schwefelkies-

abbrände (purple o r ) .................aufgehoben
V e r o r d n u n g  vom 8. A p r i l  1926:
Position 2oll
„  des Bezeichnung der Ware für 100 kgZ o llta r ifs  j n 2 } ö

227 f  Hasen- und Kaninchenfelle, ungegerbt 200_
229 Abfälle von der Rinde des Kork-

, baumes  aufgehoben
235 Eisen und Stahl, alt, gegossen und ge

schmiedet; Fragment, Bruch, Schmelz,
Späne, auch gepreßt, und Pulver, mit 
Ausnahme der Abfälle von Weißblech 5,—

V e ro r d n u n g  vom 2. A u g u s t  1926:
Position , Z o ll

des Bezeichnung der Ware für 100 kg
Zolltarifs . in Z l

228 4. Von den Holzbast- (Sparterie) Fa
briken ausgeführte Abfälle von 
Espenholz in Gestalt des harten 
Wurzelteiles von Espenstämmen, 
ferner in Gestalt von Espenscheiten 
und Ausschnitten verschiedener 
Länge, die Spuren von Astlöchern, 
Schwämmen sowie zugewachsenen 
und unter der Rinde in Form von 
Augen versteckten Aststellen tragen zollfrei 

253 Glycerinseifenlaugen..........................  5,—

Theodor & Co.
MetallBcluneliKwerk Metallgroli handlang; 

Danzig-Oliva. — Telephon Oliva 298
Spez.: .Metallegierungen, Lagermetalle, Lötzinn,

10 und 15% l ’hosphorkupfer usw. 
Specjalność: Stopy, wszelkie metale o żądanych skład
nikach cyna do lutowania, 10 i  15% miedź fosforowa
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V e r o r d n u n g  vom 15. J anu a r  1927:
Position 2C)|i
Zolltarifs Bezeichnung der Ware f ü r W

218 R o g g e n .....................................  i J_
219 Roggenmehl..........................* ' _

V e r o r d n u n g  vom 30. März 1927:
Position r,
Zolltarifs Bezeichnung der Ware %  100 kg

234 Schlacken und Aschen: *D ^
1. m it Eisengehalt........................  9 __
2. mit Zink- oder Bleigehalt in ’__
3. mit Zinngehalt ............... ' 9(W
4. mit Kupfergehalt /.V__
A n m e rk u n g :  Die in Position 234

genannten Schlacken und Aschen 
mit Genehmigung des Finanz
ministeriums ............... ll f  .

235 Eisen und Stahl: alt, gegossen und ge
schmiedet; hrag'ment, Bruch, Schmelz,
Spane auch gepreßt, und Pulver, mit

nos Ausnahme der Abfälle von Weißblech 5 -
23b Kupfer: ’

L  £  Masseln, gegossenen Stäben,
K a thoden.............. if;o_

2‘ m von altem Metall und ’
von Abfallen, auch Zementkupfer 
in Pulver und Briketts . 150 _

A n m e r k u n g :  Das in Position'236 
genannte Kupfer mit Genehmigung 
des Finanzministeriums . . . . 70myfii

238 Nickel und Aluminium:
h  v  « e g ° s s e n e n  S tä b e n ,

Kathoden Würfeln und Kügelchen 100,-
A u^f,Stalfc von alten Metallen undA bläuen..................  100

A n m e rk u n g :  Das' in Position’ 238 
genannte Nickel und Aluminium 
mit Genehmigung des Finanz
ministeriums ............... i.,

239 Rotguß Phosphorbronze, Messing,' 
lombak, Argentan (Neusilber), Britania:
9 ?n Masseln, gegossenen Stäben . . 100 —
T ln 6ef talt alter Metalle und Abfälle 100 — 
A n m e rk u n g :  Rotguß, Phosphor- ’ 

bronze Messmg, Tombak, Argentan 
(Neusilber) Britania, genannt in 
msiion 239, mit Genehmigung 

des iMnanzministeriums m
240 Zinn: ...............  ~

1. in Masseln, Blöcken . 500__
‘  ,VOn a lte “  l ' i

241' “ n ¿ a C 1.1 ^  Metall und
A n m e rk u n g :  Das in Position 241 ^

g nannte Blei mit Genehmigung des 
Finanzministeriums . . . g Z0Hfrei

^ ? rsetzun9s' Institut
U  I > l x y i i e ’ . I ,0 0 i'U f i t e r  I ) o lm ° ts c h e r  

-Wjf, H u n d e g a g s e  75  
Propagandaschriften und K n ...
den Osteprachen, polnisch, ruaaU ch^aw  in a U e n ’ besondBr8 
junat.sehen und technischen InhaU» k w,BB«»»chaftlichen,
und Staatsangehörigkeita Sachen ^

V e r o r d n u n g  vom  9. J u l i  1927:
A n m e r k u n g  zu Position 242: Lum

pen, Abfälle von Geweben, alte 
Taue, alte Stricke und alte Schnüre; 
Papierschnitzel und Makulatur, 
genannt in Position 242, mit Ge
nehmigung des Finanzministeriums zollfr®1

V e r o r d n u n g  vom 11. A u g u s t  1927:
Position Zoll
„  ,l?es.,. Bezeichnung der Ware für 100kg
Zolltarifs in ZI

221 Kleie aller A r t .......................... 7,SO
A n m e r k u n g :  Die in Position 221 

genannte Ware, mit Genehmigung
des Finanzministeriums.........zollfr®1

V e r o r d n u n g  vom 8. A u g u s t  1927:
Position Zoll
„  n e s Bezeichnung der Ware für 100kg
Zolltarifs B in Zf

228 A n m e r k u n g  2: Langholz und Klötze
(Blöcke) von Nadelbäumen, die aus 
den im Flußg-ebiet des Czeremosz 
gelegenen polnischen Landesteilen 
geflößt werden, mit Genehmigung ,
des Finanzmisteriums..........  0,W

__ S—i.

Aenderungen
im  polnischen Einfuhrzolltarif.

Verordnung des Präsidenten der Republik von* 
17. September 1927 über die teilweise Aenderung de?

Zolltarifs vom 26. Juni 1924.
(Dziennik Ustaw Nr. 83 vom 27. September 1927.) 

Auf Grund des Artikels 44 Abs. 6 der Verfassung 
und des Gesetzes vom 2. August 1926 über die Fv 
mächtigung des Präsidenten der Republik zur He*' 
ausgabe von Verordnungen mit Gesetzeskraft (Dziennik 
Ustaw Nr. 78 Pos 443) bestimme ich folgendes: 

A r t i k e l  1. Die Positionen 77 P 8 a sowie l̂ O 
des Zolltarifs vom 26. Juni 1924 (Dziennik TJstuF 
j  Pos- 540), abgeändert durch die Verordnung
des Finanzministers, des Ministers für Industrie un<| 
Handel sowie des Ministers für Landwirtschaft und 
Staatsdomänen vom 301 Oktober 1925 betreffs de 
touweisen Abänderung des Zolltarifs vom 26. Juni PU 
(Dz. UsL Nr. 113 Pos 800) und durch die Verordnung 
des I ’residenten der Republik vom 24. September PF , 
über die Aenderung des Wortlauts der Anmerkung a 
zur Position 140 (Dziennik Ustaw Nr. 100 Pos. 
werden durch den Zusatz nachstehender Anmerkung011 
ergänzt:
Position Zoll
r, ,'!es Bezeichnung der Ware: fürlOO»»
Zolltarifs & in ZI-
77P.8a Anmerkung: Weißes (durchsichtiges)

Glas, ungeschliffen und unpoliert, 
glatt ohne Verzierungen, von einer 
Fläche von 1/e qm und weniger 
und einer Stärke von 1,2 bis 1,8 mm 
zur Herstellung von photographi
schen Platten, m it Genehmigung
des F inanzm in is te rium s................

140 Anmerkung 6: Rohes Blech, auch de
kapiert^ und poliert, in einer Stärke 
von 0,28 mm und weniger, zum 
Verzinnen bestimmt, m it Genehmi- ^  
gung des Finanzministeriums . . ’ g

. A r t i k e l  2. Die Ausführung dieser Verordn11 
wird dem Finanzminister übertragen. r], &e
■, A r t i k e l  3. Diese Verordnung tr it t  m it dein 1 
der Verkündung in Kraft.
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Zolliarlfenisdieidungen.
Gemäß Danziger Zollblatt.

Zu Position 169.
Das polnische Finanzministerium hat m it Verfügung 

DC/14471/IU/27 v. 5. 8. 27 an Hand eines Musters 
°ötschieden, daß K  ra m p fa d e rs t rü m p fe  aus baum
wol lenem T r i k o t s t o f f  der Verzollung nach 
°s. 169/5e unterliegen.
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 6360/27 

vom 31. 8. 1927.

Zu Position 199.
Das polnische Finanzministerium hat mit Verfügung 

..L, 11576/IH 27 v. 19. 8. 27 entschieden, daß küns t 
l e  K a r a k u l f e l l e  aus W o l l e  (sog. Kriinmer- 

^offe) abhängig von der Beschaffenheit der Wolle 
Ilach dem entsprechenden Punkt der Pos. 199 zu ver- 
].°Hen sind; d. h. also nach Punkt 1, sofern sie aus 
AatUrngarn, und nach Punkt 2, sofern sie aus nicht 
osonders genanntem Wollgarn hergestellt sind. 
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 6400/27 

vom 30. 8. 1927.

Zu Position 215.
p Das polnische Finanzministerium hat mit Verfügung 
¡JL/7623/III/27 .v. 19. 8. 27 an Hand von Mustern ent- 
JaUeden, daß die allgemein bekannten Sparbüchsen 
vas Ton in Form von Früchten (Apfelsinen und 
.'fronen) als Kinderspielwaren aus gewöhnlichen 
' aferialien nach Pos. 215 Punkt 6 „b “ zu verzollen sind. 
Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 6428/27 

vom 26 8. 1927.

Zu Position 59.
hr <Pas polnische Finanzministerium hat mit Verfügung 
v 710686/111/27 v. 31. 8. 27 entschieden, daß Ho lz -  
y ?.hl analog der Holzwolle nach Pos. 59/2 zu ver- 
L ist. Die auf Zollblatt Seite 94 Jahrg. 1923 ab- 
r ju c k te  Entscheidung DO/10005/1II/23 vom 4. 8. 23 
ballert bezüglich der Verzollung des Holzmehls ihre 

chtskraft.
aüdeszollamt der Freien Stadt Danzig T 6811/27 

vom 10. 9. 1927.

Zu Position 75.
ij,: 4 11 Hand eines Musters hat das polnische Finanz- 
etu ^foLum mit Verfügung DC/15824/111/27 v. 27. 8. 27 
^ h ie d e n , daß die im Haushalt allgemein üblichen 

t ö p fe  aus s ogenann tem  B u n z la u e r  
Mi. 9 ' 6 r t o n mit weißlichen Scherben und vielfarbigen 

auf der Oberfläche der Verzollung nach Pos. 
r aL Fayence wäre unterliegen. 

a5l4eszollamt der Freien Stadt Danzig T 6762/27 
vom 6. 9. 1927.

r. Zu Position 88.
Lo/p.5 Polnische Finanzministerium hat mit Verfügung 
%ti^?88/ni/27 v. 29. 8 27 an Hand eines Musters 
S ie d e n ,  daß G um m ip la t ten  m i t  e iner  dünnen 

ua 8,6 von  Gewebe der Verzollung nach f  os. 
& s Gummi in Gestalt von Bogen und Scheiben 

I ^ Uegen.
lldesj5oi]amt der Freien Stadt Danzig T 6761/27 

vom 7. 9. 1927.

. p) Zu Position 120.
l,0Lnsclio Finanzministerium hat an I land oin®S

rs mit Verfügung DG/17265/111/27 v. 8. 9. 27

entschieden, daß p a r f ü m i e r t e  B i m s s t e i n w a s c h 
se i fe,  die zur Reinigung der Hände von Oel-, Tinten- 
uud anderen Farbflecken dient, der Verzollung nach 
Pos. 120 Punkt 1 als Toiletteseife unterliegt.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7121/27 
vom 19. 9. 1927.

Zu Position 161.
Das polnische Finanzministerium hat mit Verfügung 

DC/15825/III/27 v. 27. 8. 27 an Hand eines Musters 
entschieden, daß sogenannte Zugmesser  (m it2Holz- 
griffen), die vorwiegend von Stellmachern benutzt 
werden, der Verzollung als nicht besonders genanntes 
Handwerkszeug nach Pos. 161/2 unterliegen.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 6760/27 
vom 7. 9. 1927.

Zu Position 177; 213.
Das polnische Finanzministerium hat an Hand von 

Mustern mit Verfügung DC/16560/III/27 v. 31. 8. 27 
entschieden, daß 1. küns t l i che  B lä t te r  aus Pap ie r  
m i t  e inem D ra h ts t ie l  nach Pos 177/23 und 2. künst-  
l i c h e  B lä t t e r  (V ie rk lee )  aus app re t ie r tem  Ge
webe m i t  D r a h t s t i e l  nach Pos. 213/2 analog den 
künstlichen Blumen zu verzollen sind.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 6789/27 
vom 10. 9. 27.

Zu Position 205.
An .Hand eines Musters hat das polnische Finanz

ministerium mit Verfügung DC/16810/III/27 v. 5.9.27 
entschieden, daß g e w i r k t e  Damenhemdchen aus 
g e b le i c h t e r  B a u m w o l l e  mit angewirkter Luft
maschenkette aus merzerisiertem Baumwollgarn nach 
Pos. 205 Punkt 4 „a“ und Anmerkung „b “ zu ver
zollen sind.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7034/27 
vom 19. 9. 1927.

Zu Position 205.
Das polnische Finanzministerium hat an Hand eines 

Musters mit Verfügung DC/17264/111/27 v. 8. 9. 27 
entschieden, daß runde Kappen,  sogenannte Flausch
kappen aus Wolle, gewirkt, der Verzollung nach Pos. 
205/3 und Anmerkung „a“ unterliegen.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7120/27 
vom 20. 9. 1927.

Zu Position 205.
Das polnische Finanzministerium hat mit Verfügung 

DC/17258/III/27 v. 7. 9. 27 an Hand eines Musters 
entschieden, daß ein Röh rchen ,  bestehend aus einer 
m it Garn umsponnenen Eisendrahtspirale, außen lackiert, 
nach Pos. 205/5 c zu verzollen ist.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7361/27 
vom 19. 9. 1927.
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Zu Position 209.
Das polnische Finanzministerium hat an Hand eines 

Musters mit Verfügung DC/16807/1II/27 v. 5. 9. 27 
entschieden, daß ein roter, ca. 2—3 cm breiter 
W a c h s t u c h g ü r t e l  m i t  Schna l le  und eingestanz
ten, mit Blechösen versehenen Löchern der Verzollung 
als nicht besonders genannte Damenkonfektion nach 
dem entsprechenden Buchstaben der Pos. 209 Punkt 3 
unterliegt.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7032/27 
vom 19. 9. 1927.

Zu Position 216.
tu - ü fo /w m ä * 2 3 * * 6 * Finanzministerium hat mit Verfügung 

J  ^ 7  oV‘ ■£' ^7 an Hand eines Musters
entschieden, daß K a s s e n b lo c k k la m m e r n  aus 
v e r n i c k e l t e m  E isenb lech  der Verzollung nach

Position 216 Punkt 1 analog den Schienen und 
Mechanismen für Schnellhefter unterliegen.

Derartige Kassenblock-Klammern werden auf Papp' 
kartons aufgenietet und dienen dann zum Festhalten 
der Durchschreibeblocks für Ladengeschäfte. 

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 7030/27 
vom 19. 9. 1927.

Zu Position 216.
An Hand einer Abbildung hat das polnische Finanz' 

ministerium mit Verfügung DC/16559/L1I/27 v. 31.8- 
entschieden, daß T u s c h s c h a le n  aus P o rz e l la n  
bezw. Fayence nach Pos 216 Punkt l  als Zeichen- 
gerate zu verzollen sind.

Landeszollamt der Freien Stadt Danzig T 6759/27 
vom 7. 9. 1927.

Polen
Verhandlungen

über den Abschluß eines polnisch
tschechischen Holzexportahkommcns.
Im Interesse der Aktivität der polnischen Handels

bilanz wurde die Ausfuhr von Rundholz stark gefördert. 
Obwohl schon im Jahre 1925 der Export von Rund
holz gegenüber dem Vorjahre um das Zweieinhalbfaclie 
gestiegen war, stieg der Rundholzexport 1926 um das 
Doppelte gegenüber 1925 an, während bei der Aus
fuhr von Schnittmaterialien ein ständiger Rückgang 
zu beobachten ist. Die Preiserhöhungen für Rohholz 
erreichten daher im ersten Halbjahr 1926 eine 
Steigerung von rund 10%, während die Sägewerks
besitzer nicht m der Lage waren, ihre Erzeugnisse

zu exportieren. Zwecks Sicherstellung des Rundholz®8 * * 
für die heimische Industrie sollen zwischen tschech®' 
s lo w a k is c h e n  und  p o ln i s c h e n  Interessent®® 
demnächst V e r h a n d lu n g e n  übe r  e in  gerne111 
sames V o rg e h e n  im Holzexport eingeleitet werden- 
An den Verhandlungen werden sich Oesterreich 11®C_ 
auch möglicherweise Rumänien beteiligen. Die ße 
Strebungen der polnischen Sägewerksbesitzer geh® 
auch dahin, den Rohholzexport durch Einführung 
höherer Exportabgaben zu erschweren, da von deutsch® 
Seite aus während des deutsch-polnischen Wirtschaft8 
krieges polnische Schnittmaterialien nur im Rahn1® 
eines beschränkten Kontingents zugelassen werde ' 
Ob eine derartige Maßnahme im Interesse .der g® 
samten polnischen Holzwirtschaft liegen würde, vtfär 
zu bezweifeln.

Deutsches Reich _  Übriges Ausland

Neuorganisation des Eisnachrichten
dienstes fü r die Schiffahrt.

Die Deutsche See warte in Hamburg te ilt mit:
Dm schweren Gefahren und Schäden, die in ver- 

e n S ]  6n.  dê Schiffahrt durch Eisschwierigkeiten
betrachln Smd’ n Ür% n als allSemein bekannt zu betrachten sein. Dm diese nach Möglichkeit zu ver
mindern, hat die Deutsche Seewarte laufend an der
diemt««erUng nUnA  Krr :lteJ unK des Eisnachrichten- 
a eW r S®arbeltet. Im Sommer des Jahres 1925 
fnr Tg ieS ¿hren Eemühungen, Vertreter des Auslandes 
zur teünahme an einer in Hamburg tagenden Eis- 
konferenz zu gewinnen um eine Vereinheitlichung 
und Verbesserung des Eisnachrichtendienstes durch- 
zufuhren. Auf dieser ersten Eiskonferenz waren 
vertreten I  umland, Schweden und Dänemark Die 
anderen Randstaaten der Ostsee waren nicht in der 
Lage, Vertreter senden zu können, sie baten aber

S c h w ' 1" “ ” 8 d"  d“
In  diesem Jahre hatte die „Hauptverwaltung für 

Seewesen“ m Estland die Ostseestaaten zu einer £  
konferenz in Reval eingeladen. Auf der vom 25 bis 
-7 August in Reval tagenden Eiskonferenz waren 
Schweden, Finnland Rußland, Lettland und Deutsch 
S 1 ̂ r e te n .  üas Er^übnis der Besprechungen, vor
behaltlich der Genehmigung der erforderlichen Mittel

für die auf der Konferenz zur Annahme empföhle®6 
V e r b e s s e r u n g e n  des . E i s n a c h r i c h t e n d i e n 8 
umfaßt folgende Punkte:

1 • Die Verschlüsselung der funktelegraphisch 
breiteten Eisnachrichten seitens Schwedens, Finnin®. 
Estlandsund Lettlands geschieht in der bisherigen^*0, £ 
Deutschland setzt seinen Gruppen Kennbuchst® 
vor, um eine sichere Aufnahme der Verschluss® 
Eisfunksprüche zu gewährleisten. .. ,ioj

2. Vorgeschlagen wurde eine dreimalig tftg* 
Verbreitung funkentelephonischer Eisübersichten 
Angaben über die Tätigkeit der Eisbrecher, A®£a.< 
über Schiffshilfe, Wind, Sicht, T rift des Eises, JA 
ziehen und Auslegen von Seezeichen wegen. J 
und andere für die Schiffahrt wichtige Nachm• . 
Abgabe der Eisübersichten außer in der Land©sspr 
auch in deutscher und englischer Sprache. Keg® -f 
der Abgabe von Eisnachricbten zu Störung81*  
Zeiten durch I  estlegung von dementsprech
Sendezeiten.

3. Versuche seitens Finnlands, die Funktion®®, ^
Sammelstelle von Eisnachrichten in erreich
Grenzen durchzuführen. p j

I. Eisbrecher melden täglich zweimal ibr® j
welligen Standort nach Quadrat und Unterquad*® 0
von der Deutschen Seewarte herausgegebeo s
tungskarte für Eissignale. Die von Eisbrecher^
die Kustenfunksteilen zu bestimmten Zelte®
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Mittelteil Eisnaclirichten sollten als „CQ“ -Nachrichten 
ausgesandt werden, damit diese auch von Schiffen 
aufgenommen werden dürfen. Bekanntgabe der Zeiten 
und Wellen und die A rt der Verbreitung dieser 
Meldungen. Kostenlose Abgabe funkentelegraphischer 
bisnachrichten an Schiffe von den Küstenfunkstellen

5. Es ist dringend erwünscht, daß die Eisbrecher 
Während ihrer Tätigkeit jederzeit funkentelegraphisch 
Mreichbar sind.

6. Zusammenarbeiten sämtlicher Staaten an der 
Verbesserung des Eisnachrichtendienstes durch regen 
«•Ustausch von Nachrichten durch Rundschreiben, so
fortige Mitteilung von Aenderungen im Eisnachrichten- 
yerkehr zur rechtzeitigen Bekanntmachung derselben 
Mr die Schiffahrt.

Da vereinbart worden ist, daß ein gegenseitiger 
Austausch der Organisationspläne für den im kommenden 
Venter zur Ausführung gelangenden Eisnachrichten- 
uienst spätestens bis zum 15. Oktober stattfinden soll, 
®o kann erst später ein übersichtliches B ild über alle 
b'nzelheiten gegeben werden.

Berufsbezeichnung „Handelsvertreter“.
Der Zentralverband Deutscher Handelsvertreter- 

y^eine hat festgestellt, daß in letzter Zeit die Berufs- 
bezeichnung „Handelsvertreter“  (Handlungsagent ge- 
Mäß § 84 HOB.) vielfach nicht richtig angewendet.“*» § orr n v jfß . j  vieiracn m e n t ricnug 
"jMd. Abgesehen davon, daß eine falsche Anwendung

j jq ¿en rjlj- —---- , *j---- ------ ---  P* — -1 . — -~i- oi/it»

^es öfteren
1 in den Tageszeitungen zu finden ist, bedienen sich 

T-3 öfteren behördliche Stellen, darunter auch die
p-dustrie- und Handelskammern in ihren Gutachten der 
^Zeichnung „Provisionsreisender“  oder „Provisions
vertreter“ , wenn es sich ausschließlich um einen 
ffuudelsvertreter im Sinne des § 84 HGB. handelt.

An Stelle der im Handelsgesetzbuch enthaltenen 
^gebräuchlichen Wortbildung „Handlungsagent“ be-

~--l- j   TT _"1 _ 1____1 1 U i / I  /-»VA lö ff7f.ATIj ' “**«- sich der Handelsvertreterberuf in den letzten 
ahren einmütig der Berufsbezeichnung „Handels- 
ertreter“ . Diese Bezeichnung hat sich auch im 

faktischen Wirtschaftsleben und im Sprachgebrauch 
Mählich durchgesetzt. Der selbständige Kaufmann

als ‘dinne des § 84 HGB., also derjenige, der ohne 
. “ Handlungsgehilfe angestellt zu sein, ständig damit 
(fb'aut ist, für das Handelsgewerbe eines anderen 
¡/Schäfte zu vermitteln oder im Namen des anderen 
Schäfte abzuschließen, ist Handelsvertreter. 
v ^Zeichnungen wie Provisionsreisender, Provisions- 
„ rtreter usw. sollten auf den Handelsvertreter nicht 
|, gewendet werden Unter Provisionsreisenden und 
„¡j^fions Vertretern sind Angestellte (Handlungs-

Sinne des § 59 HGB.) zu verstehen, die 
^  damit befassen, Aufträge für ihren Geschäftsherrn

Rüchen.
yne große Verwirrung entsteht nun dadurch, daß 

bpK,. ■ ?Ur der Handelsvertreter mit falschen Beruls-Qfc * X J.XMUUViO»V;iWVWl m l» ----------
eichnungen versehen wird, sondern auch umgekehrt 

geK;ualetzt geschilderten Angestellten (Handlungs- 
tw  . eü im Sinne des § 59 HGB.) als Handelsvertreter 

Sahnet werden.h “ W'i weraen.
tianr)er Verwaltungsrat des Zentralverbandes Deutscher 
^du (/ . Vertretervereine hat daher dem Deutschen 
^klipR e' uad Handelstag eine entsprechende Ent- 

zugehen lassen und darum gebeten, diese 
W  fkeßung zunächst den angeschlossenen Industne- 
aia H andelskammern zur Kenntnis zu geben, ferner-

ahin zu -wirken^ daß die Berufsbezeichnung
a,g6fitaelsvertreter “ sin 
M  ¿ 1 '™  Sinne des 
% <ä,tur einzutreten, diV^eat t ' *

sinngemäß nur für den Handlungs- 
§ 84 benutzt wird und schließ- 
daß bei einer Aenderung des 

;es das Wort „Handlungsagent“ durch 
•rtreter“ ersetzt wird.

(Qualitätsarbeit und Gewerkschaften.
Es ist nicht uninteressent, das Echo zu beobachten, 

das der Ruf nach Qualitätsarbeit von seiten der Industrie 
in den Gewerkschaften ausgelöst hat. Die „G ew erk 
s c h a f t s - Z e i t u n g “ , das Spitzenblatt der freien 
Arbeitergewerkschaften, nimmt in ihrer Nr. 38 ausführ
lich zu dem Gedanken der Qualitätsarbeit Stellung. 
Die „Gewerkschafts-Zeitung“ stellt den Darlegungen 
von Geheimrat KaStl einen früheren Aufsatz Le ipar ts  
gegenüber. Ueber den Begriff Qualitätsarbeit sei man 
sich einig, so schreibt sie. Aber „gu te  E n t lo h n u n g  
und kurze A r b e i t s z e i t “  seien die Voraussetzungen 
hierfür.

Uns scheint, es wird hier ein Spiel mit Worten 
getrieben. Selbstverständlich ist, daß nur der ausge
ruhte und guternährte Arbeiter wirkliche Qualitätsarbeit 
zu leisten vermag. Aber eben die Leistung der Qua
litätsarbeit ist wiederum V o ra u s s e tz u n g  dafür, daß 
den Arbeitern guter Lohn und angemessene Arbeits
zeit geboten werden kann. Beides steht also zuein
ander in W e c h s e lw i r k u n g .  Das sollten auch die 
freien Gewerkschaften nicht übersehen!

Völlig abwegig ist es, wenn die „Gewerkschafts- 
Zeitung“ als Voraussetzung für die Qualitätsarbeit auch 
noch verlangt, daß G e w e r k s c h a f t s f ü h r e r  als V o r 
s t a n d s m i t g l i e d e r  in  die w i r t s c h a f t l i c h e n  
U n te rn e h m u n g e n  aufgenommen werden. Dadurch 
wird sicherlich keine Qualitätsarbeit, sondern vielleicht 
eher das G e g e n t e i l  erzielt. Den freien Gewerk
schaften muß deshalb empfohlen werden, einmal darüber 
nachzudenken, daß es auf die Lage der A r b e i t e r 
scha f t  und nicht auf die der Gewerkschaftsführer 
ankommt.

Geht man hiervon aus und berücksichtigt man die 
oben auf gezeigte Wechselwirkung, dann muß man 
unbedingt zu der Erkenntnis kommen, daß der L e i 
s t u n g s lo h n  das sicherste Mittel ist, zu immer ver
besserter Qualitätsarbeit zu kommen. Der Arbeiter 
muß wissen, daß er an seiner quantitativ oder quali
tativ gesteigerten Leistung entsprechenden Anteil hat. 
Dann hat er selbst das Interesse, nach jeder Richtung 
hin Gutes zu leisten. Das mag für die freien Gewerk
schaften eine bittere Wahrheit sein. Aber sie muß 
ausgesprochen werden, da w ir nur so zu dem Stand 
unserer Wirtschaft kommen, der im Interesse aller 
Beteiligten unbedingt erreicht werden muß.

Das internationale Scheckreeht auf der 
Lausanner Tagung des „Institut de droit 

international“.
Vor einigen Wochen fand in Lausanne eine Tagung 

der Vereinigung internationaler juristischer Kapazitäten 
statt, die sich „Institut de droit international“  nennt. 
Man hat sich dort ganz besonders über das sogenannte 
internationale Scheckrecht unterhalten, d. h. über die 
Grundsätze, welcher nationalen Gesetzgebung beim 
Auslandsscheck Formalien und Rechtshandlungen 
unterliegen. Eine Regelung durch die einzelstaatliche 
Gesetzgebung ist bis jetzt nicht vollkommen möglich 
gewesen, weil es in gewissen Ländern Institutionen

Oberschlesische Kohlen
für Export Hausbrand. Industrie. Landwirtschaft Bunker

Balt ische Kohleni iandelsgesel lsci iaf tm.  b. H.
Tel Nr. 287 H  U a n z lK , K r e b s m a r t t a /S  Tel.-Adr. Baltickohlen 
Vertrieb a u «  den. B e r g w e r k e n  de« Fürsten von Wes»
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singulärer A rt gibt, auf die die einzelstaatliche Gesetz
gebung natürlich keine Rücksicht nimmt. So gibt es 
den A n s p ru c h  des Ausstellers bezw. Scheck
empfängers au f d ie  D e c k u n g ,  der im französischen 
Scheckrecht eine große Rolle spielt.

Die meisten Gesetzgebungen, auch die deutsche — 
die in § 26 die ganze Materie wohl etwas unzureichend 
regelt — lassen über den hier einzuschlagenden Weg 
nichts erkennen. Die Tagung hat beschlossen, bezüglich 
dieser Frage unter allen Umständen das Recht des 
Zahlungsortes (also des Wohnsitzes des Bezogenen) 
entscheiden zu lassen.
• J '? rn ia l i 6n eines Auslandsschecks richten 

sich natürlich nach der Gesetzgebung des Ausstellungs
ortes. Das g ilt schon heute in der ganzen Welt.
q TaSu°g bat diesem Grundsatz einen zweiten 
Satz hmzugefugt — nach dem Vorbilde der in manchen 
Landern bestehenden Bestimmung —: Der Scheck soll 
auch dann gültig sein, wenn er den Formerfordernissen 
des Landes entspricht, in dem er bezahlt werden soll.

Bekanntlich spielt im Scheckrecht die Frage eine 
große Rolle, wessen Recht in Zweifelsfällen prävalieren 
soll, das des Ausstellers, des Empfängers1 oder des 
Bezogenen Die Tagung hat der Rechtstellung des
S S l  en I 0rzu§ und deshalb bestimmt,
daß die Gesetzgebung des Wohnsitzes des B e z o g e n e n  

.entscheiden soll, ö
1. bezüglich der Frage der Bezogenen-Qualität 

h ZUghC n der Zulässigkeit eines „Sichtschecks“ ,
w l .kmQ k IUtud,g,e Sorte von Sichtschecks bezw! 
Nach-Sichtschecks ist verbreitet in Italien 
Rumänien und Venezuela), 
bezüglich der Dauer der Vorlegungsfrist,

2.

3.

4. bezüglich der besonders in Frankreich üblichen 
Möglichkeit durch „Opposition“ gegen die Aus
zahlung des Schecks Widerspruch zu erheben,

5. bezüglich der Voraussetzungen, unter welchen 
der Scheck g e k r e u z t  werden kann (was i® 
England und Frankreich eine große Rolle spieltR

6. über die Bedeutung, die einem auf den Scheck 
gesetzten Annahmevermerk zukommt (was be
sonders von Wichtigkeit sein kann bei einem 
auf Amerika gezogenen Scheck).

Es ist gewiß ganz in Ordnung, daß man bezüglich 
aller dieser Fragen das Recht des Zahlungsortes 
entscheidend sein läßt. Die Tagung tat auch insofern 
einen Schritt vorwärts, als sie in allen ihren Verhand
lungen eine scharfe Betonung der Eigenart des Schecks 
im Vergleich zum Wechsel vornahm und sich damit 
in Gegensatz setzte zu der von den Engländern 
beliebten Methode, den Scheck als eine A rt Sicht- 
wochsel hinzustellen. Richtig hat die Tagung erkannt, 
daß Wechsel und Scheck wirtschaftlich ganz ver
schiedenen Zwecken dienen.

Dr. jur. L  Oppenheimer.

X o lla n s k n n ftc
a u f  d e r  L e ip z ig e r  H e rb s tm e s s e  1987'.

A u f der Le ipz iger Herbstmesse 1927 w a r die Inanspruch' 
nähme der beim Le ipz iger Meßamt e ingerichteten Zoll- 
auskunftsstelle eine größere als a u f früheren Messen. . Es 
wurden etwa 800 Auskünfte  über Zolltarifangelegenheite® 
e rte ilt. Im  V orderg rund  standen A nfragen über das a® 
6. September d. Js. in  K ra ft  getretene deutsch-französisch® 
Handelsabkommen, und zw ar in  bezug au f den E xp o rt nach 
F rankre ich  w ie auch den Im p o rt nach Deutschland. I®1 
übrigen waren die hauptsächlichsten Länder, deren E m lum ' 
zolle e rfrag t wurden Oesterreich, die Tschechoslowakei 
Rumänien, England, Schweden, H o lland, Polen und die S chw eif

Bücherbesprechung
l b ™ i SVeT i ch!li8 sämtlicher Fernsprechteilnehmer 
Bayerns rechts des Rheins 1927. Verlag: Deutsche 
Reichs-Postreklame G. m. b. H. AbteilungSBayern.' 
q. l mh ,der Deutschen Reichs - Postreklame
tr.m. b H. Abteilung Bayern ist kürzlich das Berufs-
i r t  sämtlicher Fernsprechteilnehmer Bayerns 
echts des Rheins 1927 erschienen. Das Berufs-

p o S e k t^ n s b hä-tvall6AFerT PrechteÜnehmer der 0ber- 
München M- beKirke £ USsbnr& Bamberg, Landshut, 
S  Benifk ' r beTß>. ^gensbu rg  und Würzburg, ist 
tisch eenrdr1fifGeSĈ af-tS" ™ d W a re ngru|)p6n alphabe- 
t e l L . f  f  l  “ f i  m™ rha b der Gruppen in  Her- 

eeghed§ert n  ni? e1, p Kmze!hand®l und Vertretung
gefchäTtlRhen1v  i eü1S7er Teiohnis ist somit für doa
des Gewarb! Yef ehr. der ludustrie, des Handels und
verkeh- mit ^  ^  ’ S-W16 fÜr deren Geschäfts- ricenr mit den Kunden em zweckdienliches Mach
schWewerk, das dem Verkäufer e S s S S S i S Ä ;

v erzeicUms von Bezugsquellen bietet
Das Berufsverzeichnis sämtlicher Fernsnrechteil- 

Mhmer Bayern» recht» de» Rhein» »teht imVerkehrs-

büro der Handelskammer Interessenten zur E i n s i c h t '  
nähme zur Verfügung.

Zollhandbuch iü r Schweden. II. Nachtrag. 
den im schwedischen Zolltarif eingetretonen Ae®®®” 
rungen nach dem Stande vom 1. August 1927. NaC® 
amtlichen Quellen bearbeitet von Herbert B a h ® 
Verlag der „Zollhandbücher für den Welthandel 
(Reimar Hobbing) Berlin SW 61. Preis Em. 4,80.

Der soeben erschienene II.  Nachtrag bringt als erste® 
die seit Ausgabe des I. Nachtrages eingetretenen V®^ 
iinderungen des Zolltarifes, der Zolltarif- und Joej 
hafenverordnung, ferner die Bestimmungen über Z°l 
erstattung bei der Wiederausfuhr ausländischer Wat® j  
über zeitweilige Zollbefreiung für Warenproben 
-muster, sowie die Einfuhrverbote und -beschränkung® 
und sonstige für den Handelsverkehr wichtig© B 
Stimmungen, Veränderungen und Entscheidung©®-

Damit ist das bewährte Zollhandbuch für Schw©d®^
wieder auf den neuesten Stand gebracht; es kan® a 
unentbehrliches Handbuch für alle am H a n d e ls v e r * ®  
beteiligten Kreise empfohlen werden.

Automobile
Automobile „Ford“  

v. Alvensleben & Thiel, Danzig

Automobile Studebaker 
„Dakia“  G. m. b. H. 

Hopfengasse 74 Telefon 283 84

Briefumschläge
» S a s s

Krankenartikel
L. Guttzeit vorm. A. Lehmann

Jopengasse 31/32

Holzmakler
Brandt & Schumann, DanZjg

Optik
L. Buttzeit vorm. A. Lehmann

Jopengasso 31/32

Spedition
Emil Berenz, l>»“ zif 0̂

Danzig Königsberg

Verbandstoffe ,
L. Gultzeit vorm. A.

Jopengasso 31/»*.

,t>®

Druck von A. Schroth, Danzig.


